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Stadt Braunschweig 15-00910
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift "Alsterplatz”, HO 51
Stadtgebiet zwischen Alsterplatz, Wiedweg, Rheinring, Wilhelm-Bra-
cke-Gesamtschule und Storweg

Auslegungsbeschluss

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 12.11.2015
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (Anhérung) 02.12.2015 o]
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 09.12.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 15.12.2015 N
Beschluss:

,Dem Entwurf des Bebauungsplanes mit ortlicher Bauvorschrift ,Alsterplatz®, HO 51, sowie
der Begriindung wird zugestimmt. Die Entwtirfe sind gemaf § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB)
offentlich auszulegen.®

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 Abs. 2 S. 1
NKomVG. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung tber
die Auslegung von Bauleitplanen um eine Angelegenheit, tGber die weder der Rat oder die
Stadtbezirksrate zu beschliefen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zustandig ist.
Daher besteht eine Beschlusszustandigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde auch
nicht auf einen Ausschuss gemafR § 6 Hauptsatzung Ubertragen. Daher bleibt es bei der Zu-
standigkeit des Verwaltungsausschusses.

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Am 18. Mai 2011 hat der Verwaltungsausschuss den Beschluss gefasst, fur das Stadtgebiet
zwischen Rheinring, Westpark, Stérweg und Alsterplatz den Bebauungsplan ,Wilhelm-Bra-
cke-Gesamtschule®, HO 49, aufzustellen. Planungsziel war die Sicherung eines Standortes
fur den Neubau der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule sowie die Entwicklung eines Wohngebie-
tes auf dem bisherigen Schulstandort. Aus zeitlichen Griinden wurde der Geltungsbereich
des Bebauungsplanes anschlieend auf die Schulflachen reduziert. Fir das Wohngebiet soll
nun auf den verbleibenden Flachen der Bebauungsplan ,Alsterplatz”, HO 51, aufgestellt wer-
den.

Fir das Plangebiet wurde ein stadtebaulicher Realisierungswettbewerb durchgefiihrt. Auf
Basis des im Januar 2014 ermittelten Siegerentwurfes des Blros Deffner Voigtlander Archi-
tekten aus Dachau wurde die stadtebauliche Planung konkretisiert und bildet nun die Grund-
lage fur den Bebauungsplan.
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TOP 4.
Es sind ca. 220 Wohnungen unterschiedlicher Grof3e in drei- bis siebengeschossigen Ge-
bauden sowie Dienstleistungs- und Versorgungsangebote am Alsterplatz vorgesehen. Die
Erschlieung erfolgt Gber die Stralle Rheinring. Alsterplatz und Stérweg sollen im Zuge der
Realisierung neu gestaltet werden.

Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange und sonstiger
Stellen

Der Bebauungsplan dient der Wiedernutzbarmachung von Flachen bzw. einer MalRnahme
der Innenentwicklung im Sinne von § 13 a BauGB. Das Planverfahren wird daher im be-
schleunigten Verfahren unter Anwendung der Vorschriften des vereinfachten Verfahrens
gemal § 13 BauGB durchgefuhrt. Von der frihzeitigen Beteiligung der Trager offentlicher
Belange gemal § 4 (1) BauGB wurde abgesehen.

Die Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager offentlicher Belange gemaB § 4 (2)
BauGB und sonstiger Stellen wird parallel zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (2)
BauGB durchgeflihrt.

Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss beigefiigt und dabei mit
einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen.

Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (1) BauGB

In der Zeit vom 16. bis 27. Februar 2015 standen die Unterlagen zur Planung in Form eines
Aushangs sowie im Internet der Offentlichkeit zur Verfugung.

Anwohner der Stralle Rheinring beflirchten eine nicht vertragliche Verkehrsbelastung durch
Pkw-Verkehr, Radfahrer und Ful3ggénger sowie einen erhéhten Parkdruck. Es werden andere
ErschlieBungsmoglichkeiten Uber heutige Ful3- und Radwege vorgeschlagen. Den Vorschla-
gen kann nicht gefolgt werden, da das vom Kfz-Verkehr unabhangige Wegenetz erhalten
bleiben soll. Die vorgesehene Erschliefung Uber den Rheinring ist verkehrlich unproblema-
tisch. Die Niederschrift der Burgerbeteiligung sowie eine Stellungnahme der Verwaltung ist
als Anlage 6 beigeflgt.

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt die 6ffentliche Auslegung des Bebauungsplanes mit ortlicher Bau-
vorschrift ,Alsterplatz®, HO 51.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1: Ubersichtskarte

Anlage 2: Nutzungsbeispiel

Anlage 3 a: Zeichnerische Festsetzungen

Anlage 3 b: Planzeichenerklarung

Anlage 4: Textliche Festsetzungen und Hinweise

Anlage 5: Begrindung

Anlage 6: Niederschrift der Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB

2 von 54 in Zusammenstellung



TOP 4.
Anlage 1

Stadt % Braunschweig
HO 51

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Alsterplatz
Ubersichtskarte
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Malistab ca. 1:20 000

Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig
© StadtBraunschweig Abteilung Geoinformation
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Anlage 2

HO 51

50

40

Nutzungsbeispiel, Stand: 29. Oktober 2015, § 3(2) BauGB

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift

Alsterplatz

Stadt & Braunschweig
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Stadtgrundkarte® der Stadt Braunschweig, erstellt auf Grundlage der Liegenschaftskarte?

1@ Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation
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Anlage 3 a
HO 51

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Zeichnerische Festsetzungen, Stand: 29. Oktober 2015, § 3 (2) BauGB

Alsterplatz

Stadt & Braunschweig
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Stadt & Braunschweig Anlage 3 b
Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Alsterplatz HO 51
Planzeichenerklarung, Stand: 29. Oktober 2015, § 3 (2) BauGB
Zahlenangaben sind Beispiele
Art der baulichen Nutzung Sonstige Festsetzungen
WA Allgemeines Wohngebiet ——— Grenze des
N - Geltungsbereiches
MaR der baulichen Nutzung, H6hen baulicher
Anlagen in Metern iiber dem Bezugspunkt —o—e—o—  Nutzungsabgrenzung
entsprechend textlicher Festsetzung I
St Flache flr Stellplatze

0,4 Grundflachenzahl (GRZ)

Zahl der Vollgeschosse

i als Hochstmaly

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

—_———— Baulinie
—_——— Baugrenze

Verkehrsflachen

StralBenbegrenzungslinie

I:I StraBenverkehrsflachen

I:I Verkehrsflachen
besonderer Zweckbestimmung
FuR- und Radweg
[F+R]

Griinflachen

Parkanlage (6ffentlich)

Grinflache (privat)

Spielplatz

MaBnahmen fiir Natur und Landschaft
Umgrenzung von Flachen zum

6000 Anpflanzen von Baumen,

o > .
Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen entsprechend
textlicher Festsetzung

Grenze fur Vorkehrungen zum
Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen

Hinweise
3,0
y ., Malangaben
Bestandsangaben
[, ' j Wohngebaude
z Neben- bzw.
Wirtschaftsgebaude
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Stadt Braunschweig Anlage 4
Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Alsterplatz HO 51

Textliche Festsetzungen und Hinweise

A Stadtebau
gemaR § 1 a und 8§ 9 BauGB

1 Maf der baulichen Nutzung, H6he baulicher

Anlagen

Art der baulichen Nutzung

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis
WA 4 sind folgende Nutzungen nach § 4 (2)
BauNVO allgemein zulassig:

Nr. 1: Wohngebaude,

Nr. 2: die der Versorgung des Gebiets dienen-
den Laden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht storenden Handwerksbetriebe,

Nr. 3: Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis
WA 4 sind folgende Nutzungen nach § 4 (3)
BauNVO ausnahmsweise zuléssig:

Nr. 1: Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

Nr. 2: sonstige nicht stérende Gewerbebetrie-
be,

Nr. 3: Anlagen fir Verwaltungen.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis
WA 4 sind folgende Nutzungen nach § 4 (3)
BauNVO unzuléssig:

Nr. 4: Gartenbaubetriebe,

Nr. 5: Tankstellen.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 4 ist im Erd-
geschoss gemal 8§ 1 (7) BauNVO nur eine Kin-
dertagesstatte zulassig.

Bis zur Einrichtung der Kindertagesstatte sind
geman § 9 (2) Nr. 2 BauGB Nutzungen gemaR
Al 1. allgemein zuléssig und gemaR Al 2. aus-
nahmsweise zulassig.

Ist nach Ablauf von 10 Jahren nach Rechtskraft
dieses Bebauungsplanes keine Kindertages-
stétte eingerichtet worden, so sind geman

§ 9 (2) Nr. 1 BauGB Nutzungen gemafl Al 1.
allgemein zulassig und gemal A | 2. aus-
nahmsweise zulassig.

11

2.1

2.2

3.1

3.2

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 darf
die zuléssige Grundflache durch die Grundfla-
chen von Garagen und Stellplatzen mit ihren
Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des

§ 14 BauNVO um bis zu 20 % Uberschritten
werden.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 darf die
zulassige Grundflache durch die Grundflache
von Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahr-
ten und Nebenanlagen im Sinne des § 14
BauNVO um bis zu 60 % Uberschritten werden.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 darf die
zulassige Grundflache durch die Grundflache
von Anlagen unterhalb der Gelédndeoberflache,
durch die das Grundstiick lediglich unterbaut
wird, bis zu einer Grundflachenzahl von 1,0
Uiberschritten werden.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 darf
die zuléssige Grundflache durch die Grundfla-
chen von Garagen und Stellplatzen mit ihren
Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des

§ 14 BauNVO um bis zu 20 % Uberschritten
werden.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 darf
die zuléssige Grundflache durch die Grundfla-
chen von Anlagen unterhalb der Gelandeober-
flache, durch die das Grundstuck lediglich un-
terbaut wird, bis zu einer Grundflachenzahl von
0,8 uberschritten werden.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 4 darf die
zulassige Grundflache durch die Grundflachen
von Anlagen gemaR 8§ 19 (4) Satz 1 BauNVO
nur Uberschritten werden, soweit diese Anlagen
der fur das Erdgeschoss festgesetzten Kinder-
tagesstatte dienen.

Bis zur Einrichtung der Kindertagesstatte ist
geman § 9 (2) Nr. 2 BauGB eine Uberschrei-
tung der zulassigen Grundflache durch Neben-
anlagen im Sinne des § 14 BauNVO, die nicht
der Kindertagesstatte dienen, zulassig, jedoch
nur, soweit es sich nicht um bauordnungsrecht-
lich notwendige Nutzungen handelt. Eine Uber-
schreitung durch Stellplatze mit ihren Zufahrten
sowie durch bauliche Anlagen unterhalb der
Geléndeoberflache ist unzuléssig.

Bebauungsplan ,Alsterplatz“ HO 51
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2013

Textliche Festsetzungen, Stand: 29.10.2015
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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Ist nach Ablauf von 10 Jahren nach Rechtskraft
dieses Bebauungsplanes keine Kindertages-
statte eingerichtet worden, so ist gemaf § 9 (2)
Nr. 1 eine Uberschreitung der zuldssigen
Grundflache durch Anlagen geman § 19 (4)
Satz 1 BauNVO allgemein zuléssig.

Bei der Ermittlung der zulassigen Grundflache
in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis
WA 4 ist die festgesetzte Flache fur Stellplatze
nicht heranzuziehen.

Bezugspunkt fiir Hohenangaben ist die H6hen-
lage der nachstgelegenen 6ffentlichen Ver-
kehrsflache oder nachstgelegenen privaten
Verkehrsflache an dem Punkt auf der Stral3en-
begrenzungslinie, der der Mitte der stralRenzu-
gewandten Gebaudeseite am néchsten liegt.

Steigt oder fallt das Gelande vom Bezugspunkt
zur Mitte der straBenseitigen Gebaudeseite, so
ist die Hohe des Bezugspunktes um das Maf3
der natirlichen Steigung oder des Gefélles zu
verandern.

Uberbaubare Grundstiicksflachen, Abstands-
flachen

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis
WA 4 dirfen die Baugrenzen durch Gebaude-
teile im Sinne von § 5 Abs. 3 NBauO (Ein-
gangsiiberdachungen, Hauseingangstreppen,
Balkonen, sonstigen Vorbauten und anderen
vortretenden Gebaudeteilen) bis zu einer Tiefe
von 1,5 m auf maximal 50 % der jeweiligen
Fassadenseite ausnahmsweise Uberschritten
werden.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 dirfen die
Baulinien an der Siidseite des Wohngebietes
durch Geb&udeteile im Sinne von § 5 Abs. 3
NBauO (Eingangsuberdachungen, Hausein-
gangstreppen, Balkonen, sonstigen Vorbauten
und anderen vortretenden Gebé&udeteilen) bis
zu einer Tiefe von 0,5 m auf maximal 30 % der
jeweiligen Fassadenseite ausnahmsweise
Uberschritten werden.

Die Baulinie an der Ostseite dieses Wohnge-
bietes darf durch die genannten baulichen An-
lagen nicht Gberschritten werden.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 durfen die
Baulinien durch die Bebauung im Erdgeschoss
um bis zu 2,50 m unterschritten werden.

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes
WA 2 ist ausnahmsweise eine Tiefe der Ab-
standsflache abweichend vom Bauordnungs-
recht gemaf § 9 (1) Nr. 2 a BauGB von 0,25 H
zulassig.

Stellplatze und Garagen

Oberirdische Garagen sind unzulassig.

Oberirdische Stellplatze sind nur innerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflachen oder auf

—2-

TOP 4.

den dafir festgesetzten Flachen zulassig.

Die festgesetzte Flache fur Stellplatze wird den
Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 4
zugeordnet.

Stellplatze missen einen Abstand von mindes-
tens 3,0 m zu 6ffentlichen Flachen einhalten.

Tiefgaragen sind auch aufRerhalb der Uberbau-
baren Grundstiicksgrenzen zulassig. Die Be-
grunungsfestsetzungen gemal TF AV 1 sind
auf den Baugrundstiicken umzusetzen.

Je Grundstulick ist nur eine Ein- und Ausfahrt in
einer Breite von maximal 4,0 m zul&ssig.

Abweichend hiervon sind fur die festgesetzte
Flache fur Stellplatze insgesamt bis zu funf Ein-
und Ausfahrten zur Planstrale B zulassig.

Grinordnung

1.2

13

1.4

15

Private Flachen

In den Allgemeinen Wohngebieten sind je an-
gefangene 500 m2 Grundstiicksflache mindes-
tens ein mittelkroniger Laubbaum oder ein
Obstbaum als Hochstamm und zusétzlich zwei
Grol3straucher zu pflanzen.

Auf den Flachen fur Anpflanzungen sind insge-
samt mindestens 16 mindestens mittelkronige
Laubbdume zu pflanzen. Diese sind in einem
Regelabstand von 15,0 m anzuordnen. Die Fla-
chen fur Anpflanzungen sind dariiber hinaus
vollflachig mit Strauchern mit einer Hohe von
0,5 m bis 0,8 m zu bepflanzen.

Die Flachen fur Anpflanzungen dirfen fir Ein-

und Ausfahrten zu 6ffentlichen Straf3en und fur
Ein- und Ausgange zu 6ffentlichen Wegen un-

terbrochen werden.

Stellplatzanlagen fir mindestens 4 Pkw aul3er-
halb der festgesetzten Flache fur Stellplatze
sind mit einer 0,80 m bis 1,20 m hohen
Strauchpflanzung oder Schnitthecke aus Laub-
geholzen einzugrinen. Diese Festsetzung gilt
nicht fur das Allgemeine Wohngebiet WA 2.

Auf Stellplatzanlagen mit mindestens 6 Stell-
platzen auRerhalb der festgesetzten Flache fir
Stellplatze ist je angefangene 6 Stellplatze ein
mindestens mittelkroniger Laubbaum zu pflan-
zen und als gliederndes Element in die Stell-
platzanlage zu integrieren.

Die nicht Uberbauten Flachen von Tiefgaragen
sind mit einer Substratabdeckung von mindes-
tens 0,5 m zu versehen und mit Strauchpflan-
zungen und Rasenflachen zu begriinen. Aus-
nahmen sind fur notwendige Ein- und Ausfahr-
ten sowie fiir Terrassen und Wege zulassig.

Soweit auf den Flachen von Tiefgaragen
Baumpflanzungen erforderlich sind, um die
Festsetzung A V 1.1 zu erfiillen (Baumpflan-
zungen) ist eine Substratabdeckung von min-

Bebauungsplan ,Alsterplatz“ HO 51
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2013

Textliche Festsetzungen, Stand: 29.10.2015
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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1.6

1.7

2.2

3.2

3.3

3.4

3.5

destens 1,20 m erforderlich.

Von der Oberkante von Tiefgaragenabdeckun-
gen ist durch Bodenmodellierung ein stufenlo-
ser Ubergang zum angrenzenden Gelandeni-
veau herzustellen. Ausnahmsweise kann von
dieser Regelung abgewichen werden, wenn er-
forderliche ErschlieBungs- oder Stellplatzanla-
gen entgegenstehen. In diesem Fall sind die
sichtbaren Sockelwande durch vorgepflanzte
Schnitthecken oder durch eine geschlossene
Wandbegriinung mit Rank- bzw. Kletterpflan-
zen einzugrunen.

Die private Griinflache mit der Zweckbestim-
mung Gemeinschaftsgrin ist als gemeinschaft-
liche Griinflache mit Laubbaumen, Obstbaume
und Strauchern zu gestalten. Bauliche Anlagen
sind unzuléssig.

Offentliche Flachen

In den festgesetzten 6ffentlichen Verkehrsfla-
chen sind insgesamt mindestens
10 mittelkronige Laubb&ume zu pflanzen.

Die offentliche Grunflache mit der Zweckbe-
stimmung ,Parkanlage” ist durch Gehdlzgrup-
pen und Baumpflanzungen sowie offene Wie-
senflachen strukturreich zu gestalten. Die In-
tegration von Spielangeboten sowie Méblierun-
gen zum Aufenthalt ist zuléssig.

Offentliche und private Flachen

Baume sind innerhalb einer offenen Vegeta-
tionsflache von mindestens 9 m2 Gr63e und
mindestens 2,00 m Breite zu pflanzen. Die Fla-
chen sind dauerhaft mit bodendeckenden Ge-
hélzen zu begriinen und gegen Uberfahren zu
schitzen.

Fur die anzupflanzenden Laubbaume sind als
Pflanzqualitat Hochstémme mit Stammumfang
18 bis 20 cm zu verwenden. Fir die anzupflan-
zenden Obstbaume sind Hochstamme mit
Stammumfang 14 bis 16 cm zu verwenden.

Die offentliche Grunflache ist spatestens zwei
Jahre nach Beginn der ErschlieBungsarbeiten
herzustellen und innerhalb von zwei Jahren fer-
tigzustellen. Die Anpflanzungen auf den 6ffent-
lichen Verkehrsflachen sind spétestens in der
nachstfolgenden Pflanzperiode nach Abnahme
der Verkehrsflachen durchzufiihren und fertig-
zustellen.

Eine Ausnahme hiervon ist zulédssig, wenn an-
grenzende laufende HochbaumaRnamen die
Herstellung oder den Erhalt der hergesteliten
offentlichen Grinflachen erheblich beeintrach-
tigen wiirden.

Die Anpflanzungen und sonstigen Begriinungen
auf 6ffentlichen Flachen sind mit einer dreijah-
rigen Entwicklungspflege im Anschluss an die
Fertigstellungspflege herzustellen.

Die festgesetzten Anpflanzungen auf privaten
Flachen missen spatestens ein Jahr nach In-
gebrauchnahme der baulichen Anlagen fertig-

3.6
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gestellt sein.

Die festgesetzten Anpflanzungen und Begri-
nungen sind fachgerecht auszufiihren, dauer-
haft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

VI

Offentliche Verkehrsflachen

Auf den 6ffentlichen Verkehrsflachen mit den
Zweckbestimmungen ,Ful3- und Radweg"“ sowie
.Kinderspielplatz“ ist die Anlage von Spielange-
boten sowie Méblierungen zum Aufenthalt zu-
lassig.

Vil

Festsetzungen zum Schutz vor schéadlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes

Nordlich der Grenze fiir Vorkehrungen zum
Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
sind passive Schallschutzmaf3nahmen durchzu-
fuhren. Offenbare Fenster von Aufenthaltsrau-
men sind nur ausnahmsweise zuléssig, wenn
eine kontrollierte Wohnraumliiftung vorgesehen
ist.

Von den Festsetzungen unter 1. kann ganz
oder teilweise abgesehen werden, wenn nach-
gewiesen wird, dass der erforderliche Schall-
schutz auf andere Weise gewahrleistet ist.

B Ortliche Bauvorschrift

gemaf 88 80 und 84 NBauO
in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB

Geltungsbereich

Die ortliche Bauvorschrift gilt fir alle Baugebie-
te im Geltungsbereich dieses Bebauungspla-
nes.

Dacher

Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1
bis WA 4 sind nur Flachdacher zulassig.

Ein Flachdach im Sinne dieser Festsetzung ist
eine Dachflache, die eine Dachneigung von
maximal 6° aufweist.

Flachdacher von Hauptgebauden sind mit Aus-
nahme von Dachaufbauten und Dachterrassen
mindestens extensiv zu begriinen. Oberhalb der
Begriinung sind Photovoltaikanlagen und solar-
thermische Anlagen zuldssig.

Einfriedungen

Einfriedungen an o6ffentlichen Verkehrsflachen
und o6ffentlichen Griinflachen sind nur wie folgt
zulassig:

Bebauungsplan ,Alsterplatz“ HO 51
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2013

Textliche Festsetzungen, Stand: 29.10.2015
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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a) als Hecke aus Laubgehdlzen, ggf. in Ver-
bindung mit einem Maschendrahtzaun,

b) als bauliche Einfriedung bis max. 1,20 m
Héhe Gber dem Bezugspunkt.

Einfriedungen fiir die private Grinflache mit der
Zweckbestimmung Gemeinschaftsgrin sind nur
als Hecke aus Laubgehélzen und nur bis zu ei-
ner H6he von max. 0,80 m liber dem Bezugs-
punkt zul&ssig.

Einstellplatze

Fir Gebaude mit mehr als 1 Wohnung missen
0,9 Einstellplatze je Wohnung hergestellt wer-
den. Es ist auf ganze Zahlen aufzurunden.

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer eine Baumalf3-
nahme durchfuhrt oder durchfuhren lasst, die
der ortlichen Bauvorschrift widerspricht.

C Hinweise

1.

Kampfmittel

Im Plangebiet gab es im zweiten Weltkrieg
Bombardierungen und Flakstellungen. Vor dem
Beginn von Erdarbeiten sind Gefahrenerfor-
schungsmalnahmen auf Kampfmittel (FI&-
chensondierung) durchzufiihren. Eine Kampf-
mittelbeseitigungsbescheinigung der Zentralen
Polizeidirektion Hannover ist der Stadt Braun-
schweig, Abteilung Umweltschutz, vor Beginn
jeglicher Bauarbeiten vorzulegen.

§ 14 des Niedersachsischen Denkmalschutz-
gesetzes — Bodenfunde — ist zu beachten.

Abfall, Boden

Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass
bei dem Riickbau der ehemaligen Wilhelm-
Bracke-Gesamtschule schadstoffbelastete Ma-
terialien als Abfall anfallen. Der Riickbau ist
deshalb gutachterlich zu begleiten und von ei-
nem sachkundigen Unternehmen durchzufuh-
ren.

Bei dem Riickbau fallen voraussichtlich insbe-
sondere asbesthaltige Materialien sowie kiinst-
liche Mineralfasern mit einem hohen gesund-
heitlichen Gefahrdungspotenzial als Abfall an.
Die beiden Abfélle sind getrennt voneinander
als gefahrlicher Abfall zu entsorgen. Die be-
sonderen Vorschriften der Technischen Regel
fur Gefahrstoffe: Asbest -Abbruch-, Sanierungs-
oder Instandhaltungsarbeiten (TRGS 519) bzw.
der Technischen Regel fur Gefahrstoffe: Faser-
stéaube (TRGS 521) sind zu beachten.

Sofern Asphaltflachen von den RuckbaumaR-
nahmen betroffen sind, ist der Oberbau dieser
Flachen vor Beginn des Riickbaus mindestens
auf die Schadstoffe PAK (polyzyklische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe) und Asbest zu un-
tersuchen. Bei der Entsorgung sind die Vorga-

3.2

3.3
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ben der RuVA-StB 01(2005), der TRGS 519
und der LAGA 23 — Vollzugshilfe zur Entsor-
gung asbesthaltiger Abfélle — sowie der
TRGS 517 zu beriicksichtigen.

Bei Erdbewegungsmafinahmen kénnte ggf.
verunreinigtes Bodenmaterial anfallen. Boden-
material mit Verunreinigungen unterliegt nach
dem Aushub aus dem Untergrund der abfall-
rechtlichen Gesetzgebung. Hinsichtlich der
Verwertung dieser ausgehobenen Materialien
wird auf die besonderen Vorschriften der Mittei-
lung 20 der LAGA — Anforderungen an die stoff-
liche Verwertung von mineralischen Abféllen —
hingewiesen.

Sofern Boden mit Verunreinigungen aus dem
Planungsbereich abgefahren werden muss,
sind in Hinblick auf die fachgerechte Entsor-
gung/Verwertung ggf. zusatzliche Deklarations-
analysen erforderlich. Der Umfang dieser Ana-
lysen richtet sich nach den Anforderungen der
jeweiligen Entsorgungs- bzw. Verwertungsstel-
len.

Die genannten Abfalle sowie alle weiteren Ab-
falle, die bei MaRnahmen im Planungsbereich
anfallen, sind unter Beachtung der abfallrechtli-
chen Gesetzgebung zu entsorgen.

Larmschutz

Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen

A VIl ,Festsetzungen zum Schutz gegen schad-
liche Umwelteinwirkungen*“ sind folgende
Grundlagen mafgeblich:

— DIN ISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei
der Ausbreitung im Freien“, Herausgeber
Deutsches Institut fir Normung, Beuth-
Verlag, Berlin, 1999.

— VDI-Richtlinie 2719 ,Schallddmmung von
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®,
Herausgeber Deutsches Institut fir Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin,1987.

— DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau“, Her-
ausgeber Deutsches Institut fur Normung,
Beuth-Verlag, Berlin, 1989.

Diese Unterlagen kénnen in der ,Beratungsstel-
le Planen - Bauen - Umwelt“ oder bei der Abt.
Umweltschutz der Stadt Braunschweig einge-
sehen werden.

Bebauungsplan ,Alsterplatz“ HO 51
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2013

Textliche Festsetzungen, Stand: 29.10.2015
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 5. November 2015 -

1.1 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1722

1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548)

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 S. 58), geéndert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. | S. 1509)

1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. S. 1274), zu-
letzt geandert durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI |
S. 1474)

15 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch
Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474)

1.6 Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zu-
letzt geandert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. |
S. 1474)

1.7 Niedersachsisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG)
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104)

1.8 Niedersachsische Bauordnung (NBauO)
in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geadndert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds. GVBI. S. 206)

1.9 Niedersdchsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gean-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBI
S. 434)

2 Bisherige Rechtsverhéltnisse

2.1 Regional- und Landesplanung
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 und im Regionalen
Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 fir den Grol3raum Braunschweig ist

Bebauungsplan ,Alsterplatz“, HO 51 Begriindung, Stand: 29.10.2015
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die Stadt Braunschweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgit-
ter als Oberzentrum der Region mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung der
Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstéatten verbindlich festgelegt.

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird im RROP 2008 zeichne-
rischen als ,vorhandener Siedlungsbereich dargestellt.

Damit ist der Bebauungsplan an die Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung angepasst.

Flachennutzungsplan

Fur den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gilt der Flachennutzungs-
plan der Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung vom

6. Oktober 2005. Er stellt in seiner derzeit geltenden Fassung fur das Plan-
gebiet Wohnbauflachen dar. Damit ist der Bebauungsplan gemal 8§ 8 (2)
BauGB aus dem Flachennutzungsplan entwickelt.

Bebauungsplédne

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gilt der Bebauungsplan HO 17
aus dem Jahr 1978, der tUberwiegend eine Flache fir den Gemeinbedarf mit
der Zweckbestimmung ,Schule” festsetzt. Ferner werden Wege- und Platz-
flachen als 6ffentliche Verkehrsflache festgesetzt. Im stidwestlichen Bereich
des heutigen Alsterplatzes ist eine 6ffentliche Griinflache mit der Zweckbe-
stimmung Spielplatz festgesetzt. Auf einer kleinen Teilflache im Bereich Ha-
seweg/Storweg setzt der Bebauungsplan HO 17 ein Allgemeines Wohnge-
biet mit einer tGiberbaubaren Grundsticksflache fur bis zu sechs Vollgeschos-
se fest.

Ferner gilt auf zwei kleinen Teilflachen der Bebauungsplan HO 49 aus dem
Jahr 2012. Er setzt im Bereich des Herbert-Langner-Weges sowie in einem
kleinen Teilbereich der 6ffentlichen Griinflache Stérweg eine 6ffentliche Ver-
kehrsflache mit der Zweckbestimmung Geh- und Radweg fest.

Anlass und Ziel des Bebauungsplanes

Im Plangebiet befand sich in den letzten vier Jahrzehnten die Wilhelm-
Bracke-Gesamtschule. Aufgrund verschiedener Mangel dieser Schule wurde
ein Neubau erforderlich. Dieser Neubau sollte in unmittelbarer Nahe des bis-
herigen Standortes entstehen. Die bisherige Schulflache soll kiinftig als
Wohnbauflache genutzt werden. Zur planungsrechtlichen Absicherung dieser
beiden Ziele hat der Verwaltungsausschuss am 18. Mai 2011 die Aufstellung
des Bebauungsplanes ,Wilhelm-Bracke-Gesamtschule”, HO 49, beschlos-
sen. Dieser Aufstellungsbeschluss umfasste sowohl den Bereich des neuen
Schulstandortes als auch den Bereich des geplanten Wohngebietes. Auf-
grund der Dringlichkeit des Schulneubaus wurde das Plangebiet zun&chst
auf die Schul- und Sporthallenflachen reduziert und mit Rechtskraft am

18. April 2012 abgeschlossen.

Bebauungsplan ,Alsterplatz“, HO 51 Begriindung, Stand: 29.10.2015
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Die neue Wilhelm-Bracke-Gesamtschule wurde im Januar 2015 bezogen.
Mitte 2015 wurde mit dem Abbruch der alten Schule begonnen.

Fur die Flachen des geplanten Wohngebietes wird der Bebauungsplan ,Als-
terplatz®, HO 51, aufgestellt.

Fur das neue Wohngebiet wurde von Oktober 2013 bis Januar 2014 ein
Stadtebaulicher Realisierungswettbewerb durchgefuhrt. Auf Basis des Sie-
gerentwurfes des Buros Deffner Voitlander Architekten aus Dachau wurde
das stadtebauliche Konzept des Entwurfes weiterentwickelt und den Festset-
zungen dieses Bebauungsplanes zugrunde gelegt.

Das Wohngebiet soll in urbaner Verdichtung bei gleichzeitiger hoher stadte-
baulicher und architektonischer Qualitat Raum flr bis zu ca. 220 Wohnein-
heiten (WE) fur verschiedene Bewohnergruppen bieten. Die Wohnbebauung
wird durch die stadtische Wohnungsbaugesellschaft Nibelungen-Wohnbau-
GmbH errichtet. Dabei soll die Hélfte der Wohnungen mit zwei bis zweiein-
halb Zimmern als Wohnungen fur Einzelstehende (z.B. Senioren) oder auch
Alleinerziehende mit Kind und die andere Halfte mit drei bis finf Zimmern fur
Familien angeboten werden. Es sind Uberwiegend Mietwohnungen und zu
einem kleineren Teil Eigentumswohnungen geplant.

Ferner sollen am Alsterplatz kleinere Versorgungs- und Dienstleistungsan-
gebote entstehen. Dadurch kann der Alsterplatz belebt werden (z.B. Café).
Der Alsterplatz erhalt aufgrund der Bebauung eine neue Kontur und Funkti-
on.

Die bisherige schmale Grinverbindung am Stérweg soll ausgebaut werden.

Ferner sichert der Bebauungsplan die Flache fir eine Kindertagesstatte so-
wie die erforderlichen o6ffentlichen ErschlieBungsflachen.

4 Umweltbelange

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne
von 8 13 a BauGB aufgestellt. Die Planung sieht vor, dass auf der Flache der
ehemaligen Wilhelm-Bracke-Gesamtschule in relativ kompakter Bauweise
bis zu ca. 220 Wohneinheiten entstehen. AuRerdem soll ermdglicht werden,
dass bei Bedarf eine Kindertagestatte errichtet werden kann. Es handelt sich
somit um eine MalRnahme der Innenentwicklung. Die durch die Festsetzun-
gen mogliche zulassige Grundflache betragt ca. 7.580 m2. Der Bebauungs-
plan ,Wilhelm-Bracke-Gesamtschule®, HO 49, Rechtskraft 2012, wurde in ei-
nem sachlichen, rdumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit diesem Be-
bauungsplan HO 51 aufgestellt. Er wurde jedoch im Rahmen eines normalen
Verfahrens einschliel3lich Eingriffsbilanzierung und Umweltbericht entwickelt.
Somit ist fur den Bebauungsplan HO 51 eine vom Bebauungsplan HO 49
unabhangige Feststellung moglich, dass die Zulassigkeitsvoraussetzungen
fur ein beschleunigtes Verfahren gemal3 § 13 a BauGB vorliegen.

Vorhaben, die der Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspru-
fung unterliegen, werden durch den Bebauungsplan nicht ermdglicht. An-

Bebauungsplan ,Alsterplatz“, HO 51 Begriindung, Stand: 29.10.2015
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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haltspunkte fur die Beeintrachtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten
sind nicht erkennbar. Die Voraussetzungen fir die Anwendung des be-
schleunigten Verfahrens sind somit erfuillt.

Im Verfahren nach 8§ 13 a BauGB wird eine Umweltprifung nicht durchge-
fuhrt und ein Umweltbericht nicht erstellt. Naturschutzfachliche Eingriffe, die
auf Grund des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne der Ein-
griffsregelung als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig.
Ein naturschutzfachlicher Eingriffsausgleich ist somit nicht erforderlich, eine
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird nicht vorgenommen.

Nachfolgend werden die Umweltbelange, soweit sie mit der Planung in Be-
rihrung stehen, dargelegt.

Mensch und Gesundheit
Die Auswirkungen auf Mensch und Gesundheit in Bezug auf die Erholung
sind unter 4.2 Tiere, Pflanzen, Landschaft beschrieben und bewertet.

Die Auswirkungen auf Mensch und Gesundheit in Bezug auf schadstoffbelas-
tete Abfalle sind unter 4.3 Boden beschrieben und bewertet.

Die Auswirkungen auf Mensch und Gesundheit in Bezug auf Larm sind unter
4.6 Larm beschrieben und bewertet.

Bei Eingriffen in den vorhandenen Geholzbestand sind die Belange des Ar-
tenschutzes im ublichen Rahmen (Beachtung von Fallzeiten etc.) zu beach-
ten.

Fur die Erholungsfunktion sind die Rad- und FuRwegeverbindungen bedeut-
sam. Im Osten des Plangebiets verlauft der Stérweg, der in den Westpark mit
seinen Erholungs-, Spiel- und Freizeitangeboten fiihrt. Westlich des Plange-
bietes fuhrt der Herbert-Langner-Weg zur neuen Wilhelm-Bracke-Gesamt-
schule sowie zur Bezirkssportanlage Westpark.

Boden/Abfall

Aufgrund der vorherigen Bebauung des Plangebietes mit dem Schulgebaude
sind beim Rickbau verschiedene Untersuchungen und MalRnahmen zur Be-
seitigung schadlicher Abfélle und zum Ausschluss schadlicher Bodenverun-
reinigungen erforderlich. Diese Malinahmen werden von der Nibelungen-
Wohnbau-GmbH bereits wahrend der Aufstellung dieses Bebauungsplanes
durchgefuhrt. Sollten noch weitere Malinahmen als Voraussetzung fur die
Bebaubarkeit der Schulflachen erforderlich werden, so werden diese Be-
standteil des stadtebaulichen Vertrages bzw. der Baugenehmigungen wer-
den. Der Bebauungsplan weist auf diese Umsténde hin.

Bebauungsplan ,Alsterplatz“, HO 51 Begriindung, Stand: 29.10.2015
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Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aspekte:

Es ist davon auszugehen, dass bei dem Ruckbau des ehemaligen Schulge-
baudes schadstoffbelastete Materialien als Abfall anfallen. Der Ruckbau
wurde und wird daher gutachterlich begleitet und von einem sachkundigen
Unternehmen durchgefuhrt.

Bei dem Ruckbau der Gebaude fallen asbesthaltige Materialien sowie kinst-
liche Mineralfasern mit einem hohen gesundheitlichen Gefahrdungspotenzial
als Abfall an. Die beiden Abfalle sind getrennt voneinander als geféahrlicher
Abfall zu entsorgen. Die besonderen Vorschriften der Technischen Regel fur
Gefahrstoffe: Asbest-, Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten
(TRGS 519) bzw. der Technischen Regel fur Gefahrstoffe: Faserstaube
(TRGS 521) sind zu beachten.

Sofern Asphaltflachen von den Rickbaumalinahmen betroffen sind, ist der
Oberbau dieser Flachen vor Beginn des Riickbaus mindestens auf die
Schadstoffe PAK und Asbest zu untersuchen. Bei der Entsorgung sind die
Vorgaben der RuVA-StB 01(2005), der TRGS 519 und der LAGA 23 — Voll-
zugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfalle — sowie der TRGS 517 zu
berticksichtigen.

Bei ErdbewegungsmalRnahmen kann ggf. verunreinigtes Bodenmaterial an-
fallen. Bodenmaterial mit Verunreinigungen unterliegt nach dem Aushub aus
dem Untergrund der abfallrechtlichen Gesetzgebung. Hinsichtlich der Ver-
wertung dieser ausgehobenen Materialien wird auf die besonderen Vorschrif-
ten der Mitteilung 20 der LAGA — Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abfallen — hingewiesen.

Sofern Boden mit Verunreinigungen aus dem Planungsbereich abgefahren
werden muss, sind in Hinblick auf die fachgerechte Entsorgung/Verwertung
ggf. zusatzliche Deklarationsanalysen erforderlich. Der Umfang dieser Analy-
sen richtet sich nach den Anforderungen der jeweiligen Entsorgungs- bzw.
Verwertungsstellen.

Die genannten Abfalle sowie alle weiteren Abfélle, die bei Mal3hahmen im
Planungsbereich anfallen, sind unter Beachtung der abfallrechtlichen Ge-
setzgebung zu entsorgen.

Im Plangebiet gab es Bombardierungen und Flakstellungen im zweiten Welt-
krieg. Aus Sicherheitsgrinden sind vor dem Beginn von Erdarbeiten Gefah-
renerforschungsmalinahmen auf Kampfmittel durchzufiihren (Flachensondie-
rung).

Wasser

Im Plangebiet ist die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes in Bezug auf
das Schutzgut Wasser durch die tatsachlichen und auf Grundlage des bisher
geltenden Bebauungsplanes HO 17 rechtlich zuldssigen Nutzungen erheb-
lich vorbelastet. Die Bedeutung der Flachen fur die Grundwasserneubildung
ist durch die hohe Bebauungs-/Versiegelungsrate und eine nach derzeitiger

Bebauungsplan ,Alsterplatz“, HO 51 Begriindung, Stand: 29.10.2015
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Kenntnislage als tiberwiegend gering anzunehmende Versickerungseignung
der Boden stark eingeschréankt.

Die Entsorgung von Niederschlagswasser erfolgt heute Gber Kanéle im
Rheinring und im Haseweg sowie Uber ein Regenriickhaltebecken auf dem
Schulgrundstiick. Diese Einrichtungen sind ausgelastet und kdnnen unter
den Gesichtspunkten Hochwasser- und Gewasserschutz kein zusatzliches
Niederschlagswasser aufnehmen.

Die Planung der Entsorgung von Niederschlagswasser fur die Wilhelm-
Bracke-Gesamtschule beriicksichtigte bereits die im neuen Wohngebiet zu
erwartenden versiegelten und zu entwéssernden Flachen. Nordlich der
Peenestral3e wurde ein neues Regenrtckhaltebecken hergestellt, das so-
wohl fir die neue Schule als auch fiir das neue Wohngebiet ein ausreichen-
des Ruckhaltevolumen bietet. Von dort flie3t das Wasser in einen Vorfluter,
der nach Norden Richtung Kleine Mittelriede flhrt. Anschlussmdglichkeiten
an den Regenwasserkanal liegen im Herbert-Langner-Weg. Von dort fuhrt
der Kanal quer Uber das Gelande der neuen Wilhelm-Bracke-Gesamtschule
in Richtung Peenestral3e/Regenrtickhaltebecken.

Das Plangebiet ist lufthygienisch und bioklimatisch nur gering belastet.

Durch die geplante Wohnbebauung kommt es durch den zunehmenden Ver-
kehr und die Heizungsanlagen zu einem Anstieg der Luftschadstoffe. Eine
Uberschreitung der Grenzwerte fiir Luftschadstoffe ist nicht zu erwarten.

Das Plangebiet ist heute wie zukUnftig durch verschiedene Larmquellen be-
einflusst, die nach der Typik des Immissionsschutzrechtes unterschiedlichen
Regelwerken unterworfen werden. So ist das Plangebiet La&rmimmissionen
von den Pausenhéfen und Kleinspielfeldern der Wilhelm-Bracke-Gesamt-
schule und der Grundschule Rheinring sowie von den vorhandenen Stell-
platzanlagen an der Sporthalle Rheinring ausgesetzt. Ferner gehen von dem
neuen Wohngebiet Larmemissionen durch Verkehr aus, die auf die Umge-
bung einwirken. Zur Ermittlung der jeweiligen Auswirkungen wurde fir das
Plangebiet ein schalltechnisches Gutachten erstellt (Bonk-Maire-Hoppmann
GbR, Gutachten-Nr. 15108g, 2015).

Die Wilhelm-Bracke-Gesamtschule verfligt Uber drei Schulhdfe und drei
Kleinspielfelder. Die Kleinspielfelder sind als Ful3ballfeld, als Volleyballfeld,
bzw. als Mehrzweckspielfeld fur freies Spiel hergerichtet. Diese Schulhofe
und Kleinspielfelder werden in den Vormittagspausen und in der Mittagspau-
se unterschiedlich intensiv genutzt. Auf Basis dieser Nutzungszeiten- und
Nutzungsintensitaten (Schilerzahl) wurden die zu erwartenden Schallemissi-
onen ermittelt.
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Unmittelbar nordlich der Sporthalle befindet sich noch ein Beach - Volleyball-
feld, welches fir das Wohngebiet nicht relevant ist, da die Larmemissionen
durch die Sporthalle abgeschirmt werden. Unmittelbar nérdlich des Heinrich-
Rodenstein-Weges, westlich der Sporthalle, befindet sich eine Flache, auf
der nach der aktuellen Genehmigungsplanung Fahrradstander untergebracht
werden sollen.

Auch fur den Schulhof der Grundschule wurden der schalltechnischen Bere-
chung die jeweiligen Nutzungszeiten und Nutzungsintensitaten (Schulerzahl)
zugrunde gelegt.

Auf Basis der genannten Angaben wird eine Immissionsbelastung der
Wohnbebauung im Nordwesten des Plangebietes, die den Schulgelanden
am néchsten liegt, von bis zu 58 dB(A) tags erreicht. Damit wird der Orientie-
rungswert fir Allgemeine Wohngebiete gemald DIN 18005 ,Schallschutz im
Stadtebau” von 55 dB(A) tags um bis zu 3 dB(A) Uberschritten. Im tbrigen
Plangebiet wird der Orientierungswert eingehalten bzw. unterschritten.

Diese Uberschreitung ist zu einem gréReren Teil auf den Pausenhof der
westlich angrenzenden Grundschule zurtckzufihren.

Mit dem am 28. Juli 2011 in Kraft getretenen ,Gesetz zur Privilegierung von
Kinderlarm* wurde der 8 22 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gean-
dert. Die Anderung des Gesetzes bezieht sich insbesondere auf die Ge-
rauscheinwirkungen von Kindertagesstatten, Kinderspielplatzen und ahnli-
chen Einrichtungen. Bis zu welchem Alter die ,Kindheit” reicht, ist im deut-
schen Recht nicht einheitlich festgelegt. Soweit diese gegentber dem ,Ju-
gendlichen* abgegrenzt wird, wird die Grenze tberwiegend bei der Vollen-
dung des 14. Lebensjahres gezogen. Die gleiche Altersgrenze ist auch flr
das ,Kind“ im Sinne des § 22 (1 a) BImSchG anzunehmen. Pausenhofe von
Grundschulen sind ,kleinrAumige Einrichtungen, die auf spielerische oder
korperlich-spielerische Aktivitdten von Kindern zugeschnitten sind“. Die Nut-
zung erfolgt ausschlief3lich von Kindern unter 14 Jahren. Somit kann der in
Rede stehende Pausenhof zu den im § 22 (1 a) BImSchG genannten &hnli-
chen Einrichtungen gezahlt werden. Damit sind die Gerauscheinwirkungen
die von dem Pausenhof hervorgerufen werden, im Regelfall keine schadli-
chen Umwelteinwirkungen und somit im Allgemeinen von den Anwohnern
hinzunehmen. Sie sind als sozialadaquat einzustufen. Bei der immissions-
schutzrechtlichen Beurteilung der Gerauscheinwirkungen werden Immissi-
onsgrenz- und —richtwerte (z.B. der TA Larm) deshalb nicht herangezogen.

Im Rahmen einer Ergdnzung des schalltechnischen Gutachtens wéhrend der
Aufstellung dieses Bebauungsplanes werden deshalb noch die Larmimmissi-
onen ohne den Larm des Pausenhofes der Grundschule ermittelt. Es ist da-
mit zu rechnen, dass die ermittelte Larmbelastung der angrenzenden Wohn-
bebauung damit rein rechnerisch niedriger ausfallt. Im Sinne eines vorbeu-
genden Gesundheitsschutzes werden jedoch im Bebauungsplan als Ergeb-
nis der planerischen Abwagung auch die Emissionen der Grundschule durch
die Festsetzung von passiven SchallschutzmalZnahmen flr die von der
Uberschreitung betroffenen Wohnbauflachen beriicksichtigt (s. Kap. 5.7).
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Im Zuge des Neubaus der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule wurde der Stell-
platzbedarf sowohl fiir die neue Schule als auch fur die Sporthallen neu er-
mittelt. In der Folge wurden 0Ostlich der Sporthalle Rheinring 18 zusatzliche
Stellplatze erforderlich. Die Flachen hierfir wurden bereits im Bebauungs-
plan ,Wilhelm-Bracke-Gesamtschule®, HO 49, festgesetzt und anschlieRend
Bestandteil der Baugenehmigung fir die Schule. Diese Stellplatze erganzen
die bereits zuvor vorhandenen 38 Stellplatze zwischen Grundschule und
Sporthalle Rheinring.

Ferner wurden nordlich der Sporthalle der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule mit
Zufahrt von der PeenestralR3e 17 weitere Stellplatze errichtet, die die bereits
bestehenden 30 Stellplatze ergéanzen.

Die genannten Stellplatze stehen auch fur nicht schulische Nutzer der beiden
Sporthallen zur Verfiigung. Insbesondere die Sporthalle der Wilhelm-Bracke-
Gesamtschule wird intensiv durch Vereine genutzt, auch finden hier regel-
maRig Punktspiele statt. Uber den Herbert-Langner-Weg und den Heinrich-
Rodenstein-Weg ist eine gute fuBlaufige Verbindung zwischen den Stellpléat-
zen am Rheinring und der Sporthalle der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule ge-
schaffen worden.

Deshalb sind diese Stellplatze immissionsschutzrechtlich auch nach der
Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BiImschV) zu beurteilen. Es ist re-
gelmafig mit Abfahrten nach 22:00 Uhr sowie — seltener — einer Nutzung an
Sonn- und Feiertagen einschliel3lich von Ruhezeiten zu rechnen.

Die Stellplatzanlage 0Ostlich der Sporthalle Rheinring fihrt unter den genann-
ten Voraussetzungen zu einer Uberschreitung des maRgeblichen Orientie-
rungswertes der DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau” sowie des Immissi-
onsrichtwertes gemaf 18. BimschV von jeweils 40 dB(A) nachts im Allge-
meinen Wohngebiet WA 4. Um eine Uberschreitung zu vermeiden, ist es er-
forderlich, dass die acht sudlichen Stellplatze baulich eingehaust werden. Die
Nibelungen-Wohnbau-GmbH verpflichtet sich im stadtebaulichen Vertrag da-
zu, diese MalRnahmen durchzufiihren. (s. Kap. 5.7).

Die Emissionen der Stellplatze nérdlich der Sporthalle der Wilhelm-Bracke-
Gesamtschule sind fur das Wohngebiet nicht relevant, da sie durch die
Sporthalle und eine Béschung dauerhaft abgeschirmt werden.

Aufgrund der massiven Bauweise der Sporthallen sind nennenswerte
Schallabstrahlungen tber die Aufl3enbauteile der Sporthallen ausgeschlos-
sen, so dass hinsichtlich des in den Hallen entstehenden aulRerschulischen
Sportlarms kein relevanter Immissionsbeitrag zu erwarten ist. Im Falle einer
Anderung der baulichen Ausfiihrung der Sporthallen, die eine Anderung der
Immissionssituation hervorrufen kénnte, ist die Einhaltung der Immissions-
richtwerte gemafl18. BImSchV im Rahmen eines Baugenehmigungsverfah-
rens nachzuweisen.
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Eine schalltechnische Beurteilung der ca. 95 Stellplatze auf der festgesetz-
ten Flache fur Stellplatze ist nicht erforderlich, da es sich um Anwohnerpark-
platze handelt. Die davon verursachten Gerduschemissionen betreffen aus-
schlie3lich die Bewohner der geplanten Wohngeb&aude.

Die Beurteilung der durch das neue Wohngebiet verursachten Verkehrs-
larmemissionen basiert auf dem fir diesen Bebauungsplan erstellten Ver-
kehrsgutachten (WVI, Juli 2015, s. Kap. 5.5.2).

Neben den geplanten Wohnungen (im Gutachten wurden 226 WE ange-
nommen) wurden beispielhaft folgende sonstige Nutzungen unterstellt: DRK
Sozialstation, Podologie, Bankautomat, Kiosk, Bank/Beratung, Backer/Café,
zwei Arztpraxen, Kindertagesstatte. Daraus wurde ein Gesamtverkehrsauf-
kommen von 1.200 Kfz-Fahrten pro Tag als Summe aller Ziel- und Quellver-
kehre ermittelt.

Fur den Rheinring nordlich der Planstral3e A ist keine nennenswerte Zunah-
me der Verkehrsmenge zu erwarten. Dementsprechend ergibt sich in diesem
Stral3enabschnitt keine Erhéhung des Larmpegels. Die Orientierungswerte
geman DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau“ werden auch mit dem zu er-
wartenden Verkehr aus dem Wohngebiet unterschritten.

Der neu entstehende Quell- und Zielverkehr wird im Wesentlichen Uber den
Rheinring sudlich der Einmindung der Planstral3e A an das Ubergeordnete
Stral3ennetz angebunden. Im Vergleich der Prognose fur das Jahr 2025 ohne
das neue Wohngebiet mit der Prognose flur das Jahr 2025 mit dem neuen
Wohngebiet ist fir diesen Abschnitt des Rheinrings eine Erh6hung des Mitte-
lungspegels um bis zu 2,1 dB(A) zu erwarten.

In der stadtebaulichen Planung ist auch die absolute Verkehrslarmbelastung
zu bewerten. Diese liegt auf dem am starksten betroffenen Punkt (Rhein-
ring 4 A, Erdgeschoss) bei 55 dB(A) tags und bei 47 dB(A) nachts. Damit
kann der Orientierungswert gemaf DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau®
am Tag in Hohe von 55 dB(A) eingehalten werden. Der Orientierungswert in
der Nacht in H6he von 45 dB(A) wird um bis zu 2 dB(A) Uberschritten. An al-
len tbrigen betroffenen Immissionsorten am Rheinring wird der Orientie-
rungswert in der Nacht unterschritten.

Es ist dabei jedoch zu beachten, dass die Zunahme des Mittelungspegels
weniger als 3 dB(A) betragt. Erst ab mehr als 3 dB(A) gilt nach Aussage des
Schallgutachters die Zunahme von Larmimmissionen immissionsschutzrecht-
lich als ,wesentlich®, da erst von dieser Zusatzbelastung an die Mehrzahl der
Betroffenen eine Anderung der Gerauschimmissionssituation subjektiv wahr-
nimmt. Ein n&chtlicher La&rmpegel von 47 dB(A) liegt noch um 3 dB(A) unter
dem Orientierungswert flr Misch- und Dorfgebiete, in denen typischerweise
auch gewohnt wird. Eine Gesundheitsgefahrdung ist mit den genannten Wer-
ten nicht zu erwarten. Insgesamt sind somit auch mit der Uberschreitung des
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nachtlichen Orientierungswertes fur Allgemeine Wohngebiete um bis zu
2 dB(A) gesunde Wohnverhaltnisse sichergestellt.

Eine andere ErschlieBung des Plangebietes, z.B. Giber den Haseweg oder in
Verlangerung der Peenestral3e Uber Stérweg und Heinrich-Rodenstein-Weg,
ist staddtebaulich und verkehrlich nicht zu vertreten. Bei diesen Wegen han-
delt es sich um wichtige Bestandteile des Wegenetzes der Weststadt, wel-
ches unabhéangig vom Kfz-Verkehr verlauft. Dieses Wegenetz soll erhalten
werden.

In die StrafRe Rheinring wird im Zuge der Umsetzung der Planung Alsterplatz
nicht erheblich baulich eingegriffen. Es wird lediglich die Einmindung der
Planstral3e A ausgebaut. Somit besteht grundsatzlich kein Anspruch auf
LarmschutzmalRnahmen gemaf 16. BimschV. Die Immissionsgrenzwerte der
16. BimschV werden jedoch auch deutlich unterschritten.

StralRenverkehr PlanstralRen

Der Verkehrslarm innerhalb des Plangebietes, der von den neuen Planstra-
3en aus zu erwarten ist, unterschreitet die zu beachtenden Immissions-
grenzwerte der 16. BiImschV in Hohe von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts
deutlich um 15 dB(A) tags und um 13 dB(A) nachts, so dass in Bezug auf die
Planstraf3en und die neue Bebauung keine Larmschutzmal3nahmen vorzu-
sehen sind.

Das Verzeichnis der Kulturdenkmale — Baudenkmale — beinhaltet keine Ein-
trage fur den Geltungsbereich und dessen engere Nachbarschaft. Zum As-
pekt der Bodendenkmalpflege macht das Niedersachsische Landesamt fur
Denkmalpflege — Archaologie — keine Bedenken geltend. Auf § 14 Nieder-
sachsisches Denkmalschutzgesetz (Bodenfunde) wird verwiesen.
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Begrundung der Festsetzungen

5.1

Art der baulichen Nutzung

Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung werden alle Wohnbauflachen im
Plangebiet als ,Allgemeines Wohngebiet" festgesetzt.

Dadurch wird ermdglicht, dass hier Bereiche entstehen, die zwar ,vorwie-
gend dem Wohnen* dienen, in welchen jedoch auch andere mit einer Wohn-
nutzung vereinbare und vertragliche Nutzungen untergebracht werden kon-
nen. Dabei handelt es sich um Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke, die geméaR § 4 BauNVO in Allgemeinen
Wohngebieten generell zulassig sind. Zuséatzlich sind die der Versorgung des
Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht st6-
rende Handwerksbetriebe zuléssig. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe und Anlagen fur Verwaltungen sind
ausnahmsweise zulassig. Ausgeschlossen sind jedoch Gartenbaubetriebe
und Tankstellen, da diese sich in das stadtebauliche Konzept nicht einfiigen
wirden. Auch wirden fir solche Nutzungen wertvolle Wohnbauflachen in
Anspruch genommen.

Mit dieser Zulassung auch anderer Nutzungen soll eine gewisse mit der
Wohnnutzung vertragliche Nutzungsmischung ermdglicht werden. Dadurch
kénnen allgemeine stadtebauliche Ziele wie ,Stadt der kurzen Wege*®, Siche-
rung der Grundversorgung oder Schaffung von Arbeitsplatzen im naheren
Wohnumfeld zumindest teilweise erreicht werden. Dabei werden insbesonde-
re Entwicklungsmadglichkeiten auch in mittel- bis langfristiger Sicht geschaf-
fen.

Mit der Ansiedlung solcher Nutzungen kann insbesondere der Bereich am
Alsterplatz belebt werden, so dass der Platz eine neue Funktion als Bestand-
teil eines lebendigen Stadtquartiers erfillen kann.

Im Erdgeschoss des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 ist ausschlief3lich eine
Kindertagesstatte zulassig. Bis zu Einrichtung dieser Kindertagesstatte sind
alle Nutzungen wie in den tbrigen Allgemeinen Wohngebieten allgemein
oder ausnahmsweise zul&ssig. Ist innerhalb von 10 Jahren nach Rechtskraft
dieses Bebauungsplanes die Einrichtung einer Kindertagesstatte nicht er-
folgt, so werden diese anderen Nutzungen grundsatzlich zulassig.

Diese Festsetzungen erfolgen aus folgenden Griinden:

Das Wohngebiet mit bis zu 220 Wohnungen fuhrt zu einem Bedarf an Kin-
derbetreuungsplétzen. Auch sind in der Weststadt in den nachsten Jahren
grundsétzlich Verdnderungen denkbar, die sich auf den Bedarf an Kinderbe-
treuungsplatzen auswirken kénnen (Foérderprogramm Soziale Stadt, stadte-
bauliche Erganzungen auf bisher nicht bebauten Flachen, Anderung der Be-
volkerungsstruktur, Erhéhung der Betreuungsquoten etc.). Deshalb besteht
ein Bedarf an einer zusatzlichen Kindertagesstatte. Diese soll im Plangebiet
am Rheinring entstehen. Der Standort in zentraler Lage mit Nahe zu anderen
schulischen und sportlichen Einrichtungen ist ideal. Andere geeignete Stand-
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orte stehen in der Weststadt auf absehbare Zeit nicht zur Verfiigung.

Die Kindertagesstéatte soll im Erdgeschoss eines dreigeschossigen Wohnge-
baudes errichtet werden. Dieses soll den Eingangsbereich des neuen Quar-
tiers stadtebaulich hervorheben und somit markieren. Das Gebaude soll im
Zuge der Entwicklung des gesamten Wohngebietes errichtet werden. Es
steht jedoch noch nicht fest, ob zum Zeitpunkt der Errichtung dieses Gebau-
des die Kindertagesstatte konkret eingerichtet werden soll. Deshalb darf das
Erdgeschoss bis zur Einrichtung der Kindertagesstatte durch andere Nutzun-
gen belegt werden.

Die Befristung fur die festgesetzte Kindertagesstatte auf 10 Jahre ist erfor-
derlich, da nicht auf unbestimmte Zeit offen gehalten werden kann, ob im
Erdgeschoss eine Kindertagesstatte eingerichtet werden muss oder nicht.
Bei einer unbegrenzt geltenden Nutzungsbeschrankung wirden notwendige
Umbauten, Erneuerungen und Renovierungen der bedingt zugelassenen
Nutzungen dauerhaft verhindert. Auch muss nach einer solchen Dauer fest-
stehen kénnen, wie die Freiflachen genutzt werden dirfen (s. Kap. 5.2).

Wenn die Kindertagesstéatte eingerichtet werden soll, ist die Nibelungen-
Wohnbau-GmbH verpflichtet, den Umbau (z.B. der Sanitaranlagen) vorzu-
nehmen. Naheres wird in einem entsprechenden Vertrag zwischen der Stadt
und der Nibelungen-Wohnbau-GmbH auf3erhalb des Bebauungsplanverfah-
rens festgelegt.

Maf3 der baulichen Nutzung

Das Mal} der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzungen zur Grundfla-
chenzahl und zur Zahl der zulassigen Vollgeschosse bestimmt. Die Festset-
zungen basieren im Wesentlichen auf dem Ergebnis des stadtebaulichen
Wettbewerbes und der darauf aufbauenden detaillierteren Planung.

Insgesamt wird eine hohe bauliche Ausnutzung zugelassen. Damit kann das
Gebiet als urbanes Quartier entwickelt werden und in die Umgebung aus-
strahlen. Das Gebiet ist stddtebaulich optimal integriert. Alle notwendigen 6f-
fentlichen und privaten Versorgungsangebote befinden sich in unmittelbarer
N&he am Gebiet oder am Zentrum Elbestral3e (Schulen, Sportanlagen, Frei-
zeitanlagen, Nahversorgung, Arzte, OPNV etc.). Es bietet sich deshalb an,
hier moglichst viel Wohnraum zu schaffen.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 wird eine GRZ von
0,5 zugelassen. Sie Uberschreitet dabei die Obergrenze von 0,4 gemal3

§ 17 (1) BauNVO. GemalR § 17 (2) BauNVO kénnen diese Obergrenzen je-
doch aus stadtebaulichen Griinden uberschritten werden, wenn die Uber-
schreitung durch Umsténde ausgeglichen ist oder durch MaRnahmen ausge-
glichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse nicht beeintrachtigt werden und
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Diese Voraussetzungen werden hier aus den im Folgenden genannten
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Grinden erfillt.

Die erh6hte GRZ von 0,5 wird aus stadtebaulichen Grinden festgesetzt. Sie
ermdglicht die Umsetzung des stadtebaulichen Realisierungswettbewerbes
und die angestrebte hohe bauliche Ausnutzung auf den davon betroffenen
Flachen. Der Bebauungsplan setzt die zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses
Bebauungsplanes vorgesehenen Geb&udegrundflachen und -anordnungen
nicht zwingend fest. Er soll jedoch ermdglichen, dass das Ergebnis des stad-
tebaulichen Wettbewerbs realisiert werden kann, soweit keine zwingenden
Grinde dagegen sprechen. Der stadtebauliche Entwurf sieht nordlich der
Planstral3e A eine Bebauung vor, die einem stringenten Muster folgt: Drei
Nord-Sud-gerichtete Baukdrper werden im Wechsel zu drei Ost-West-
gerichteten Baukoérpern angeordnet. Die beiden Baukorpertypen sollen je-
weils eine gleiche Gebaudeform und -Grundflache haben, so dass die Wie-
dererkennung des stadtebaulichen Musters gesichert ist. Diese Typologie
korrespondiert mit der geplanten jeweils gleichen architektonischen Gestal-
tung und gleichen Grundrissen. Die an Alsterplatz und Wiedweg angrenzen-
de Bebauung soll eine raumbildende Funktion fir die 6ffentlichen Flachen er-
fullen und hat somit als Wege- und Platzrandbebauung eine Sonderform.

Fur die geplante dichte Bebauung stehen offentliche Flachen zur Verfligung,
die Aufenthaltsangebote sichern und somit einen Ausgleich zur baulichen
Dichte darstellen. Es handelt sich zum einen um den Alsterplatz und den
Wiedweg. Bei diesen Flachen handelt es sich um Bereiche, die ausschliel3-
lich FuRgangern und Radfahrern vorbehalten sind. Die grol3en Flachen des
Alsterplatzes sollen im Zuge des Neubaugebietes umgestaltet und in ihrer
Aufenthaltsqualitat deutlich verbessert sowie mit Spielangeboten ausgestat-
tet werden. Ferner soll die 6ffentliche Grunflache Stérweg vergrol3ert, neu
gestaltet und dabei ebenfalls mit Aufenthalts- und Spielangeboten ausgestat-
tet werden. Somit stehen in unmittelbarer Nahe der Wohngebaude allgemein
nutzbare Freiflachen zur Verfiigung.

Uber diese im unmittelbaren Wohnumfeld vorhandenen Freiflachen hinaus
kann auch auf die Freizeitverbindungen Richtung Westpark sowohl Gber die
offentliche Grinflache Storweg als auch Uber den Herbert-Langner-Weg
verwiesen werden. Im Westpark stehen grofR3e Flachen fir die aktive (Spa-
zierwege, Radwege, Jugendplatz, Kinderspielplatz) und fir die passive Erho-
lung (Béanke, Aussichtspunkte) zur Verfiigung.

Fur eher private Nutzungen kdnnen die heutzutage zum Wohnungsstandard
gehorenden Balkone der Wohnungen als ausreichendes Angebot angesehen
werden.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 3 ist die zulassige Uber-
schreitung der zulassigen Grundflache durch die Grundflachen von Stellplat-
zen mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO auf
maximal 20 % begrenzt. Damit wird erreicht, dass die Versiegelung durch die
Hauptgebaude einschlief3lich der genannten sonstigen Anlagen maximal

60 % der Grundsttcksflache betragen darf und somit insgesamt nicht héher
liegt, als im Allgemeinen Wohngebiet WA 4. Diese Reduzierung der Uber-
schreitungsmoglichkeit auf 20 % stellt sicher, dass ausreichende Freiberei-
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che auf den Grundstiicken verbleiben. Die Festsetzung kann z.B. dadurch
eingehalten werden, dass die bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplatze
in einer Tiefgarage bzw. im Erdgeschoss untergebracht werden.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 sind voraussichtlich Eigentums-
wohnungen vorgesehen. Fur diese Wohnungen soll die Unterbringung der
erforderlichen Einstellplatze in Tiefgaragen ermoglicht werden. Deshalb ist
hier fir bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache (Tiefgaragen) ei-
ne GRZ von 0,8 zulassig. Damit werden einerseits Tiefgaragen ermoglicht,
die eine groRere Grundflache als die Wohngebaude aufweisen. Andererseits
stehen noch Grundstticksflachen fur die festgesetzten Baumpflanzungen zur
Verfliigung.

Die Flachen im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 grenzen im Suden — also auf
der bevorzugten Wohnseite — unmittelbar an den Alsterplatz und an den
Wiedweg an. Sie profitieren somit unmittelbar von den 6ffentlichen Platzfla-
chen.

Die zulassige Grundflache darf im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 durch die
Grundflache von Stellplatzen mit Thren Zufahrten und Nebenanlagen im Sin-
ne von 8 14 BauNVO (z.B. Fahrradstander, Mullcontainer) um bis zu 60 %
Uberschritten werden. Damit ist insgesamt eine Versiegelung durch die
Hauptgebaude einschlie3lich der genannten sonstigen Anlagen von maximal
80 % der Grundstticksflache zulassig. Im Gebiet WA 2 wird mit sieben Voll-
geschossen (s.u.) das hochste Gebaude im Plangebiet zugelassen. Als Ele-
ment der gewiinschten stadtebaulichen Dichte werden daher auch fir die
sonstigen baulichen Anlagen vergrol3erte Ausnutzungen angeboten.

Fur bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache ist im Allgemeinen
Wohngebiet WA 2 eine GRZ von 1,0 zulassig. Damit ist fur Tiefgaragen eine
100 %ige Unterbauung der Grundstiicke moglich. Diese hohe bauliche Aus-
nutzung wird zugelassen, da wegen der siebengeschossigen Bebauung in
diesem Bereich ein besonders hoher Stellplatzbedarf besteht. Eine mdglichst
umfassende Unterbringung des ruhenden Verkehrs in Tiefgaragen fuhrt da-
zu, dass die Flachen fur oberirdische Stellplatzflachen reduziert werden kon-
nen. Dies fordert die stadtebauliche Qualitat des Wohngebietes und starkt
die Freiraumqualitaten. Fur die zur Gringestaltung festgesetzten anzupflan-
zenden Baume ist im Bereich der Pflanzbereiche eine entsprechend hohe
Uberdeckung erforderlich.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 4 wird eine GRZ von 0,4 zugelassen. Die-
ses Mal3 entspricht der Obergrenze gemaf § 17 (1) BauNVO fur Allgemeine
Wohngebiete. Der Bebauungsplan lasst entsprechend zu 8§ 19 (4) BauNVO
eine Uberschreitung der zulassigen Grundflache durch die Grundflachen von
Garagen und Stellplatzen mit ihnren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des

§ 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache um bis
zu 50 % zu. Damit ist insgesamt eine Versiegelung durch die Hauptgeb&aude
einschlief3lich der genannten sonstigen Anlagen von maximal 60 % der
Grundstuicksflache zulassig.

Erganzende Festsetzungen beriicksichtigen die im Allgemeinen Wohngebiet
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WA 4 geplante Kindertagesstatte. Die festgesetzte Grundflachenzahl von 0,4
reicht fur ein mehrgeschossiges Gebaude aus, wird davon jedoch auch vo-
raussichtlich ausgeschopft werden. Die Ubrigen Flachen dieses Wohngebie-
tes werden als Freiflachen der geplanten Kindertagesstatte bendétigt. Deshalb
sind Uberschreitungen der zulassigen Grundflache nur zulassig fur sonstige
bauliche Anlagen im Sinne des § 19 (4) Satz 1 BauNVO (Stellplatze, Nebenan-
lagen), die der Kindertagesstatte dienen.

Bis zur Errichtung der Kindertagesstatte ist auch eine Uberschreitung der zu-
lassigen Grundflache durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zu-
lassig, die nicht der Kindertagesstatte dienen. Es kann sich dabei um Anla-
gen handeln, die zur Nutzung der Freiflachen als Garten- und Aufenthaltsfla-
che zweckmalig sind. Sie mussen jedoch riickgangig gemacht werden kon-
nen, wenn die Kindertagesstatte eingerichtet wird. Deshalb sind Uberschrei-
tungen fir bauordnungsrechtlich notwendige Anlagen, wie z.B. Stellplatze,
nicht zulassig. Darliber hinaus werden auch Uberschreitungen fiir Stellplatze,
die nicht bauordnungsrechtlich notwendig sind, sowie fur Tiefgaragen ausge-
schlossen. Solche Anlagen lassen sich aufgrund der mit der Herstellung und
dem Ruckbau verbundenen Kosten und der voraussichtlich entgegenstehen-
den Erwartungen der bisherigen Nutzer nicht mit vertretbarem Aufwand
rickgangig machen. Die Stellplatze fur die Bebauung im Wohngebiet WA 4
kénnen z.B. auf der festgesetzten Flache fir Stellplatze nachgewiesen wer-
den.

Bei der Beurteilung der H6he der GRZ im gesamten Plangebiet ist auch zu
bedenken, dass zusatzliche zu den ca. 15.600 m2 gro3en Flachen der All-
gemeinen Wohngebiete WA 1 bis WA 4 eine ca. 2.900 m? grol3e Stellplatz-
flache festgesetzt ist. Diese Stellplatzflache ist den Wohnbauflachen zuge-
ordnet und somit im Rahmen einer stadtebaulichen Gesamtbetrachtung zu-
zurechnen. Daraus ergibt sich im Plangebiet insgesamt eine Flache von ca.
18.500 m?, die unmittelbar der Wohnnutzung dient. Auf diese 18.500 m2 gro-
3e Flache bezogen ergibt sich mit ca. 7.580 m2 maximal zulassiger Grundfla-
che eine durchschnittliche zulassige GRZ von 0,41 (= 41 % der Grundstuicks-
flache ist Gberbaubar) fir die Hauptgebaude. Diese GRZ Uberschreitet im
Rahmen einer Gesamtbetrachtung somit die Obergrenze geman § 17 (1)
BauNVO von GRZ 0,4 nur geringfiigig.

Die zusatzlich zulassigen Grundflachen fir Stellplatze mit ihren Zufahrten
und Nebenanlagen im Sinne des 8§ 14 BauNVO sowie die Flache fur Stell-
platze ergeben eine zulassige Versiegelung von insgesamt ca. 5.450 m2, was
einer zusatzlichen Versiegelung von 29 % entspricht.

Damit ist insgesamt eine Versiegelung von ca. 70 % der dem Wohngebiet
zuzuordnenden Flachen zuldssig. Diese Gesamt - Versiegelung liegt tber
der gemald § 17 (1) BauNVO in Allgemeinen Wohngebieten zulassigen Ge-
samt-Versiegelung von 60 % der Grundstiucksflachen.

Unter Berticksichtigung der genannten ausgleichenden Faktoren — ins-
besondere der offentlichen Freibereiche in unmittelbarer Nahe — kann fest-
gestellt werden, dass die fur die Wohnbauflachen zuléassigen Versiegelungen
insgesamt stadtebaulich vertraglich sind. Gesunde Wohn- und Arbeitsver-
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haltnisse werden durch die zulassige Grundflachenzahl bzw. durch die zu-
lassigen Uberschreitungen fir Stellplatze etc. nicht beeintrachtigt.

Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt sind ebenfalls nicht zu erwarten.
Die Flachen sind bisher durch die Schulflache in einem groReren Malie ver-
siegelt und bebaut gewesen als es mit der neuen Wohnbebauung der Fall
sein wird. Wesentliche nachteilige Emissionen gehen von dem Gebiet nicht
aus (s. Kap. 4.6 Larm und Kap. 5.7 Festsetzungen zum Immissionsschutz).

Es wird eine Bebauung mit drei bis sieben Vollgeschossen zugelassen. Zu-
satzlich sind Staffelgeschosse zulassig.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 4 sind drei Vollgeschosse zuléssig. Hier soll
ein an die Umgebung angepasster Eingangsbereich in die Siedlung geschaf-
fen werden.

Auf den Ubrigen Flachen sind Gebaude mit vier bis finf Geschossen zulds-
sig. Diese Bebauung passt sich an die angrenzende Bebauung im Stden
(Sorpeweg/Wiedweg) mit vier bis sechs Geschossen und im Osten (Ems-
stral3e/Stérweg) mit Uberwiegend vier, am sudlichen Ende sechs bis acht
Geschossen an.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind fiir das 6stlichste Gebaude am Als-
terplatz anstelle der im stadtebaulichen Wettbewerb vorgesehenen sechs
Vollgeschosse ohne Staffelgeschoss sieben Vollgeschosse mit Staffelge-
schoss zuldssig. Dieses Gebaude nimmt die Pragung durch das 6stlich ge-
genuberliegende achtgeschossige Hochhaus (Ecke Emsstral3e/Haseweq)
auf. Es pragt kunftig in markanter Weise den Alsterplatz in seiner neuen Kon-
tur und stellt das neue Quartier in den Mittelpunkt der umgebenden Bebau-
ung.

Eine Geschossflachenzahl wird im Bebauungsplan nicht festgesetzt, da die
Festsetzungen zur Grundflachenzahl und zur Zahl der Vollgeschosse ausrei-
chen, um das zuléassige Mal3 der baulichen Nutzung zu bestimmen.

Uberbaubare Grundstiicksflachen, Abstandsflachen

Die Uberbaubaren Grundstiucksflachen werden tberwiegend durch Baugren-
zen bzw. an Wiedweg und Alsterplatz durch eine Baulinie festgelegt. Die
Uberbaubaren Grundstticksflachen werden insgesamt grof3zigig gefasst, um
eventuelle Anderungen und Anpassungen der zum Zeitpunkt der Aufstellung
dieses Bebauungsplanes aktuellen stadtebaulichen Planung an geanderte
Zielvorstellungen zu ermdglichen. Die Festsetzung von Standorten und Gro-
Ren einzelner Geb&aude ist nicht erforderlich und wird deshalb nicht vorge-
nommen.

Es besteht jedoch die Notwendigkeit, die Abstande der Bebauung von 6ffent-
lichen Flachen lageabhangig differenziert festzusetzen.
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Im Bereich Wiedweg/Alsterplatz (WA 2) wird eine Baulinie festgesetzt, um
hier zwingend eine Bebauung bis an die Grenzen der offentlichen Verkehrs-
flachen (Weg, Platz) zu erreichen. Dadurch soll die Bebauung an Wiedweg
und Alsterplatz dem 6ffentlichen Raum eine deutliche neue Kontur verleihen
und die angestrebte Urbanitat in diesem Stadtraum sicherstellen. In den zum
Wiedweg und zum Alsterplatz hin ausgerichteten Erdgeschossen sollen nach
Moglichkeit Versorgungs- und Dienstleistungsangebote untergebracht wer-
den, um so den Alsterplatz zu beleben. Die Eingange dieser Nutzungen sol-
len unmittelbar Gber die 6ffentlichen Platz- und Ful3gadngerbereiche erschlos-
sen werden. Deshalb soll hier ausgeschlossen werden, dass die Bebauung
vom Wiedweg und Alsterplatz zurtickspringt und die Randflachen privat ge-
nutzt und ggf. eingefriedet werden. Sollten Nutzungen der AuR3enflachen am
Alsterplatz geplant sein, die im 6ffentlichen Interesse liegen (z.B. Freisitze
Eisdiele), so kann hierfiir eine Sondernutzungsgenehmigung der Stadt ein-
geholt werden.

Es wird jedoch zugelassen, dass in den Erdgeschossen um bis zu 2,50 m
von der Baulinie zuriickgeblieben werden kann. Damit kann es erméglicht
werden, dass in den Erdgeschossen innerhalb der nach auf3en wahrnehmba-
ren Gebaudehtille Vorzonen flr die einzelnen Nutzungen eingerichtet wer-
den, in denen Uberdachte Eingangs- und Wartebereiche, Hinweisschilder etc.
untergebracht werden kénnen.

Die Baulinien dirfen an der Stidseite des Allgemeinen Wohngebietes WA 2
in beschranktem Umfang ausnahmsweise durch untergeordnete Bauteile wie
Eingangsiberdachungen, Balkone etc. Uberschritten werden. Mit solchen
Bauteilen kann eine lebendige Fassade geschaffen werden. Sie durfen den
Funktionen der 6ffentlichen Platzflachen jedoch nicht im Wege stehen. Des-
halb ist die Uberschreitung nur ausnahmsweise zulassig. An der Ostseite des
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 darf die Baulinie durch solche Anlagen je-
doch nicht Gberschritten werden. Hier steht zwischen dem siebengeschossi-
gen Gebaude und der 6stlich angrenzenden privaten Grundstiicksflache nur
eine 7,0 m breite offentliche Platzflache zur Verfigung, die nicht durch pri-
vate bauliche Anlagen weiter eingeschrankt werden soll.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 4 sind im westlichen Bereich Abstande von
3,0 m bis 5,0 m zur Planstral3e A, zum Rheinring und zum Wiedweg einzu-
halten. Hier sollen im Zufahrtsbereich zum Wohngebiet Flachen von Bebau-
ung freigehalten werden, um den Erhalt vorhandener Baume bzw. eine an-
gemessene Grundsticksbegriinung zu ermdglichen. Dabei ist auch zu be-
rucksichtigen, dass im zugehdrigen Wohngebiet WA 4 im Erdgeschoss eine
Kindertagesstétte vorgesehen ist und die Freiflachen dieser Kindertagesstat-
te dienen sollen. Im Ostlichen Bereich kann bis an die Grenzen der 6ffentli-
chen Verkehrsflachen der PlanstraRe A und vom Wiedweg angebaut werden.
Somit ist hier ein Geb&ude mit ausreichender Grundflache (fir eine Kinderta-
gessstatte und fir andere Nutzungen in den Obergeschossen) realisierbar.
Zum Herbert-Langner-Weg ist dagegen ein Abstand von 4,0 m einzuhalten.
Dieser Abstand tragt — wie der Abstand auf der Ostseite des Weges von

3,0 m dazu bei, dass der 6ffentliche Weg nicht zu stark durch Bebauung ein-
geengt wird. Dieser Weg stellt den Hauptzugang zur Wilhelm-Bracke-
Gesamtschule aus Richtung Elbestral3e dar und wird entsprechend stark fre-
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quentiert. Diese Abstande sind erforderlich, um hier den optischen Eindruck
einer Engstelle zu vermeiden.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 ist an der Ostseite ein
Abstand von 3,50 m bis zur 6ffentlichen Grinflache Storweg einzuhalten.
Dieser Abstand soll sicherstellen, dass die mehrgeschossige Wohnbebauung
nicht erdriickend auf die 6ffentliche Grunflache einwirkt und so deren Nutz-
barkeit und Erlebbarkeit unangemessen einschrankt.

Zur o6ffentlichen Planstral3e B muss jeweils ein Abstand von 3,0 m eingehal-
ten werden. Dies entspricht dem Ublichen Abstand in Wohngebieten aul3er-
halb der innerstadtischen verdichteten Bereiche. Der Abstand ist u.a. erfor-
derlich, da hier keine Gehwege vorgesehen sind. Bewohnerinnen und Be-
wohner, die das Haus verlassen, sollen sich nicht ab Haustir umgehend auf
der Stral3e befinden. Die Vorflachen kdnnen als Vorgarten, Eingangsbereich,
fur Fahrradstander etc. genutzt und gestaltet werden.

Die Baugrenzen dirfen in einem bestimmten Umfang durch untergeordnete
Bauteile wie Eingangsiiberdachungen, Balkone etc. Uberschritten werden.
Mit solchen Bauteilen kann eine lebendige Fassade geschaffen werden. Sie
durfen den Funktionen der offentlichen Wege-, Platz- und Grunflachen inner-
halb und auf3erhalb des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes jedoch
nicht im Wege stehen. Deshalb ist die Uberschreitung nur ausnahmsweise
zulassig.

Der Bebauungsplan lasst im Wohngebieten WA 2 eine Reduzierung der Ab-
standsflachen auf 0,25 H ausnahmsweise zu. Die Niedersachsische Bauord-
nung fordert fir Wohngebaude Abstandsflachen von jeweils 0,5 H (H = H6he
Uber Gelandeoberflache). Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 ist
ein groRRerer Versatz der Bebauung vorgesehen und durch Baulinien vorge-
schrieben. Sofern hier eine geschlossene Bebauung umgesetzt wird, besteht
kein Problem mit Abstandsflachen. Die zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses
Bebauungsplanes vorgesehene Bebauung sieht jedoch zwei selbststandige,
versetzte Baukorper vor. Diese Bebauung fihrt zu einer wiinschenswerten
Auflockerung und ermdglicht einen Durchgang zum Alsterplatz. Die Ab-
standsflachen wirden sich bei regularer Abstandsflachentiefe nur in den
Eckbereichen uberlappen. Um diese Uberlappung zu ermoglichen, wird die
Reduzierung der Abstandsflachen zugelassen.

Es ist im Rahmen dieses Bebauungsplanes nicht méglich, jede denkbare Art
der Bebauung im Vorfeld zu berlcksichtigen. Eine Inanspruchnahme dieser
Reduzierungen der Abstandsflachen wird deshalb nur ausnahmsweise zuge-
lassen. So kann im Einzelfall gepruft werden, ob die Unterschreitungen der
Abstandsflachen unter Berlicksichtigung der beschriebenen Uberlegungen
zugelassen werden kdnnen oder ob sie in anderen als den angenommen
Fallkonstellationen zugelassenen oder nicht zugelassen werden kénnen.
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Stellplatze und Garagen

Im Westen des Plangebiets an der Grenze zur Grundschule bzw. Sporthalle
Rheinring wird eine Flache fiir Stellplatze festgesetzt. Die Stellplatze sollen
den Bedarf der geplanten Bebauung zum Teil decken. Die Stellplatzanlage
wird im Bebauungsplan insgesamt allen Wohngebieten WA 1 bis WA 4 zu-
geordnet. Die konkrete Zuordnung von Teilflachen dieser Stellplatzanlagen
zu einzelnen Wohngebauden erfolgt im Rahmen der spateren Baugenehmi-
gungsverfahren.

Daruber hinaus sind auch Stellplatze auf den Baugrundstticken und in Erd-
geschossen von Gebauden sowie in Tiefgaragen zuléssig.

Oberirdische Garagen werden ausgeschlossen. Der Bebauungsplan lasst fur
Hauptgebaude eine hohe bauliche Ausnutzung zu. Die Au3enraume sollen
deshalb nicht durch zusétzliche massive bauliche Anlagen gepréagt werden.
Das Ortsbild wird durch Stellplatzanlagen, die durch Baumpflanzungen ge-
gliedert werden, deutlich weniger negativ beeinflusst, als durch Garagenan-
lagen.

Oberirdische Stellplatze werden aul3erhalb der tiberbaubaren Grundstiicks-
flachen ausgeschlossen. Dieser Ausschluss bertcksichtigt, dass die Abstan-
de zwischen den Uberbaubaren Grundstiuckflachen und den 6ffentlichen Fla-
chen auf das absolute Minimum reduziert sind und deshalb nicht durch Stell-
platze zusatzlich in Anspruch genommen werden sollen. Die 6ffentlichen Fla-
chen in diesem kinftig dicht bebauten Bereich sollen nicht durch Stellplatze
gepragt werden. Von den offentlichen Flachen aus sollen in erster Linie Be-
grinungen und Hauptgebaude wahrgenommen werden. Aus diesen Grinden
wird ergdnzend festgesetzt, dass Stellplatze an allen Seiten einen Abstand
zu offentlichen Flachen von mindestens 3,0 m einhalten mussen. Diese
Festsetzung ist fur Teilflachen der Wohngebiete WA 4 und WA 2 an Alster-
platz, Wiedweg und Planstral3e A erforderlich. Hier sind Giberbaubare Grund-
stucksflachen bis an Grenze der offentlichen Verkehrsflachen festgesetzt.
Diese Bebauungsmadglichkeit soll jedoch nur durch Hauptgebéude ausge-
nutzt werden durfen.

Tiefgaragen hingegen sind auch aufR3erhalb der Gberbaubaren Grundstiicks-
flachen zulassig, da sie eine deutlich geringere rdumliche Auswirkung haben
als oberirdische Stellplatze und Garagen. Tiefgaragen, die aus der Gelande-
oberflache herausragen sind jedoch durch Bodenmodellierung auf den priva-
ten Grundsttcken in das angrenzende Gelénde einzufiigen, um negative
Auswirkungen auf die privaten Freiflachen und insbesondere auf die offentli-
chen Flachen zu vermeiden.

Je Grundstiick ist nur eine Ein- und Ausfahrt zulassig. Diese Festsetzung
stellt sicher, dass der 6ffentliche Straenraum nicht durch zahlreiche Grund-
stickszufahren beeintrachtigt wird. Beeintrachtigungen durch Zufahrten lie-
gen z.B. in der Einschrankung der Nutzbarkeit von Gehwegen und in der Re-
duzierung von Flachen fur offentliche Parkplatze und Begriinungen. Abwei-
chend hiervon sind fur die festgesetzte Flache fur Stellplatze westlich der
Planstral3e B insgesamt funf Zufahrten zuldssig. Hier ist zu bericksichtigen,
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dass auf der Stellplatzflache insgesamt ca. 95 Stellplatze untergebracht wer-
den kénnen. In Anbetracht dieser hohen Zahl wird der StralRenraum somit
nicht mehr als notwendig durch Zufahrten belastet.

Die Zufahrtsseiten von Stellplatzen mussen einen Abstand von mindestens
3,0 m von den offentlichen Verkehrsflachen einhalten. Damit kann ein siche-
res Ein- und Ausfahren ermdglicht werden. In Kombination mit der auf maxi-
mal 4,0 m beschrankten Zufahrtsbreite ist dadurch auch ein Anfahren von
zwei nebeneinanderliegenden Stellplatzen oder Garagen maoglich.

Im Rahmen der Festsetzungen zur 6rtlichen Bauvorschrift B 1V setzt der
Baubauungsplan fest, dass fir Gebaude mit mehr als einer Wohnung
0,9 Einstellplatze je Wohnung hergestellt werden mussen (s. Kap. 5.10.3).

Offentliche Verkehrsflachen

Das Plangebiet ist mit der Haltestelle ,Alsterplatz” der Linie 3 (West-
stadt/Weserstra3e Uber Rathaus nach Volkmarode) an das stadtische
OPNV-Netz sehr gut angeschlossen.

Das neue Wohnbaugebiet wird tiber den Rheinring erschlossen. Der Rhein-
ring verflgt tber eine ausreichende Fahrbahnbreite sowie die nétigen Ne-
benanlagen (Parkstreifen mit Baumen). Sidlich der Sporthalle Rheinring
fuhrt eine offentliche Stral3e in das neue Wohngebiet, die im nérdlichen Be-
reich in einer Wendeanlage endet. Diese Stral3e soll in der Planstral3e A als
Tempo-30-Zone ausgewiesen werden. Es ist auf der Siidseite ein einseitiger
Gehweg mit einer Breite von ca. 3,50 m geplant. Flachen fur beidseitige
Gehwege in der Ublichen Breite von jeweils 2,50 m stehen nicht zur Verfi-
gung. Es ist anzunehmen, dass ein grof3er Teil des Ful3gangerverkehrs tber
Wiedweg und Alsterplatz verlaufen wird. Deshalb wird ein einseitiger Geh-
weg in einer etwas grof3eren Breite als ublich als ausreichend angesehen.

In der Planstral3e B wird die StralRe als verkehrsberuhigter Bereich gestaltet.

In den offentlichen Stral3enflachen werden insgesamt ca. 54 6ffentliche
Parkplatze (PP) vorgesehen. Dies entspricht bei angenommenen 220 WE ei-
nem Schlussel von 0,25 PP/WE. Damit kann ein ausreichendes Angebot fur
Besucher der im Gebiet Wohnenden sichergestellt werden. Fir die sonstigen
zulassigen Versorgungs- und Dienstleistungsangebote im Plangebiet sind
gemal Bauordnungsrecht private Besucherstellplatze auf den Baugrundsti-
cken vorzusehen.

Im Rahmen einer Untersuchung der Parkraumsituation am Rheinring zwi-
schen ElbestralRe und Wilhelm-Bracke-Gesamtschule wurde festgestellt,
dass lediglich im Bereich der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule fir rund 2 Stun-
den am Tag eine hohe Auslastung der offentlichen Parkplatze gegeben ist.
Die Ubrigen Parkflachen am Rheinring weisen noch Kapazitatsreserven auf.
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(,Verkehrsuntersuchung Wilhelm-Bracke-Gesamtschule®, WVI, 2015). Somit
besteht auch im Umfeld des neuen Wohngebietes eine insgesamt vertragli-
che und ausgeglichene Parkraumsituation, so dass tber das genannte zu-
satzliche Parkraumangebot innerhalb des Plangebietes hinaus keine weite-
ren Malinahmen erforderlich sind.

Die Uber die 6ffentlichen StraRen hinausgehende innere Erschliel3ung erfolgt
Uber private ErschlieBungsflachen.

Um festzustellen, welche Auswirkungen das zusatzliche Verkehrsaufkommen
des Wohngebietes auf das offentliche Stral3ennetz hat, wurde im Jahr 2015
eine Verkehrsuntersuchung fur die Planung durchgefuhrt (WVI Prof.

Dr. Wermuth Verkehrsforschung und Infrastrukturplanung GmbH, Juli 2015).
Darin erfolgte die Ermittlung der aktuellen Verkehrsbelastungen im Kfz-
Verkehr auf den umliegenden Stral3en, die Abschéatzung der zukinftig zu er-
wartenden Verkehrsnachfrage aus dem Wohngebiet sowie aus den weiteren
Nutzungen im Plangebiet, die Ermittlung der zuklnftig zu erwartenden Ver-
kehrsbelastungen im Kfz-Verkehr auf den umliegenden Stral3en sowie der
Nachweis der Leistungsfahigkeit der Verkehrsanlagen im Kfz-Verkehr fir die
betroffenen Knoten.

Der Rheinring ist im Bestand an der Einmindung zur Elbestral3e mit rund
2.600 Kfz/24 h belastet. In ndrdlicher Richtung auf Hohe des neuen Wohn-
gebietes sinkt die Belastung im Bestand auf 1.900 Kfz/24 h. Dieses Ver-
kehrsaufkommen wird mit Realisierung der Planung um die Verkehrsnach-
frage aus dem Plangebiet von 1.200 Kfz/24 h erh6ht. Es handelt sich dabei
um die Anzahl der zusatzlichen Fahrten als Summe der Ziel- und Quellver-
kehre.

Fur diese Prognose der Verkehrsnachfrage aus dem Plangebiet wurden ne-
ben den geplanten Wohnungen (im Gutachten wurden 226 WE angenom-
men) beispielhaft folgende sonstige Nutzungen unterstellt: DRK Sozialstati-
on, Podologie, Bankautomat, Kiosk, Bank/Beratung, Backer/Café, zwei Arzt-
praxen, Kindertagesstatte.

Die Spitzenstunde der Verkehrsnachfrage aus dem Plangebiet liegt mit

110 Kfz/h am Nachmittag zwischen 17:00 und 18:00 Uhr. Im Umfeld des
Plangebietes liegt die Spitzenstunde zwischen 16:00 und 17:00 Uhr. Diese
Spitzenstunde ist fur die Leistungsfahigkeitsnachweise an den Knoten mal3-
geblich.

Die morgendliche Spitzenstunde de Verkehrsnachfrage aus dem Plangebiet
liegt mit 84 Kfz/h zwischen 7:00 und 8:00 Uhr und deckt sich mit der mor-
gendlichen Spitzenstunde auf dem Rheinring. Zudem existiert eine Spitzen-
stunde am Mittag mit 95 Kfz/h, in der vor allem Kinder von der Kindertages-
statte abgeholt werden.

Das Verkehrsmodell der Stadt Braunschweig fur das Prognosejahr 2025 geht
fur die Umgebung des Plangebiets von einer ahnlichen Verkehrsbelastung
aus, wie sie heute vorzufinden ist. Das ermittelte zusatzliche Verkehrsauf-
kommen aus dem Plangebiet wurde als Planfall in das Verkehrsmodell auf-
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genommen. Auf dieser Basis wurden die zu erwartenden Knotenstrome an
den Knotenpunkten Elbestral3e/Rheinring/Saalestralle, Elbestral3e/Rheinring
und Rheinring/Planstral3e A fiir die morgendliche und die nachmittagliche
Spitzenstunde festgestellt. Die Qualitatseinstufung — z.B. in ,gut”, ,befriedi-
gend® oder ,ausreichend” - erfolgt gemalf’ ,Qualitatsstufen des Verkehrsab-
laufs fir Knotenpunkte®, HBS, FGSV 2001/2009). Im Ergebnis ist festzustel-
len:

Knoten ElbestraRe/Rheinring/Saalestral3e: Dieser Knoten ist bereits heute
und mit dem neuen Wohngebiet zusatzlich von Wendeverkehren betroffen.
Es handelt sich dabei um Verkehre, die wegen der Stadtbahntrasse vom
Rheinring aus nicht direkt Richtung Osten (A 391 bzw. Innenstadt) abbiegen
kdnnen, sondern zunachst Richtung Westen fahren missen, um dann auf
Hohe der Saalestral3e Richtung Osten abbiegen zu kénnen. An diesem Kno-
tenpunkt kann mit befriedigender bis ausreichender Verkehrsqualitat ein leis-
tungsfahiger Verkehrsablauf erreicht werden.

Knoten ElbestralRe/Rheinring: Dieser Knoten ist in ausgezeichneter Ver-
kehrsqualitat problemlos leistungsféahig.

Rheinring/PlanstralRe A: Dieser Knoten ist in ausgezeichneter Verkehrsquali-
tat problemlos leistungsfahig.

In der Prognose ist auch der Verkehr der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule be-
racksichtigt. Im Jahr 2015 wurde eine Z&hlung des Verkehrs auf dem Rhein-
ring wahrend der Schulzeit und wahrend der Ferien vorgenommen, um ab-
zuschatzen, wie hoch die Belastungen durch den Bring- und Holverkehr der
Eltern sowie durch Lehrerverkehr auf dem Rheinring sind. Wahrend des Fe-
rientags wurden 1.361 Kfz-Fahrten im Querschnitt des Rheinrings erhoben.
Die Spitzenstunde liegt mit 130 Kfz in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr. Da-
gegen wurden wahrend des Schultages 1.885 Kfz-Fahrten im Querschnitt
des Rheinrings gezahlt. Zur morgendlichen Spitzenstunde zwischen 7 und

8 Uhr verkehren 282 Kfz. Zur nachmittaglichen Spitzenstunde zwischen

15 und 16 Uhr wurden 219 Kfz gezahlt. Die Unterschiede zwischen Schul-
und Ferientagen betragen 525 Pkw-Fahrten pro Tag. Der Lkw-Verkehr auf
dem Rheinring ist vom Schulbetrieb unbeeinflusst. Der Verkehr an Schulta-
gen ist ca. 40 % hoher als an Tagen ohne Schulbetrieb.

Der Rheinring ist nach der geltenden Richtlinie zur Planung und Gestaltung
von Stadtstral3en (RASt 06, Forschungsgesellschaft fur Stralen- und Ver-
kehrswesen Kdln) als Wohn- bzw. Sammelstral3e einzuordnen. Fir Wohn-
strafRen nennt die Richtlinie typische Verkehrsmengen von bis zu 400 Kfz/h,
fur SammelstralRen zwischen 400 bis 800 Kfz/h. Fur die morgendliche Spit-
zenstunde zwischen 7 und 8 Uhr (Bestand wahrend der Schulzeit mit 282 Kfz
und Planung mit zusatzlichen 84 Kfz aus dem Plangebiet) werden die typi-
schen Verkehrsmengen fir WohnstralR3en sicher eingehalten und die typi-
schen Verkehrsmengen fir Sammelstral3en deutlich unterschritten. In der
nachmittaglichen Spitzenstunde auf dem Rheinring zwischen 17 und 18 Uhr
(Bestand wéahrend der Schulzeit mit 130 Kfz und Planung mit zusatzlichen
110 Kfz aus dem Plangebiet) werden auch die typischen Verkehrsmengen
fur Wohnstral3en deutlich unterschritten.
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Probleme der Verkehrsabwicklung sind auf Basis der dargestellten Prognose
insgesamt nicht zu erwarten.

Eine andere ErschlieBung des Plangebietes, z.B. Giber den Haseweg oder in
Verlangerung der Peenestrale Uber Stérweg und Heinrich-Rodenstein-Weg
ist stddtebaulich und verkehrlich nicht zu vertreten. Bei diesen Wegen han-
delt es sich um wichtige Bestandteile des Wegenetzes der Weststadt, wel-
ches unabhéngig vom Kfz-Verkehr verlauft (s. Kap. 5.5.3). Dieses Wegenetz
soll erhalten werden.

Alsterplatz und Wiedweg werden als Verkehrsflachen besonderer Zweckbe-
stimmung Ful3- und Radweg festgesetzt. Dartiber hinaus werden Méblierun-
gen und Kinderspielgerate zugelassen. Der Alsterplatz soll in seiner Aufent-
haltsqualitat gegentber dem bisherigen Zustand deutlich aufgewertet werden
und dabei den Bewohnern des Quartiers dienen. Der bisherige Bebauungs-
plan HO 17 setzte im sudostlichen Bereich des Alsterplatzes eine 6ffentliche
Grunflache mit der Zweckbestimmung Kinderspielplatz fest. Hier sind Ange-
bote fur Kleinkinder vorhanden (Sandkasten). Eine solche spezialisierte Fla-
chenzuweisung fir bestimmte Funktionen soll in diesem Bebauungsplan
HO 51 nicht erfolgen. Die Gestaltung und Anordnung von Nutzungsangebo-
ten soll im Rahmen einer umfassenden Ausbauplanung fur die Platzflache
festgelegt werden.

Zentrales Planungsprinzip und ein wesentliches stadtebauliches Qualitats-
merkmal in der Weststadt war und ist es, eine Trennung von Ful3- und Rad-
wegen und Kfz-Verkehr zu erreichen. Die Weststadt wird deshalb durchzo-
gen von einem Netz oOffentlicher Ful3- und Radwege, die ein Erreichen wich-
tiger Einrichtungen vollig unabhangig vom Kfz-Verkehr moglich machen. Das
Wegenetz wurde im Rahmen der Planung fir die neue Wilhelm-Bracke-
Gesamtschule noch ergénzt (Heinrich-Rodenstein-Weg und Herbert-
Langner-Weg). Diesem Prinzip der Trennung von Ful3géanger und Kfz-
Verkehr wird auch mit der vorliegenden Planung gefolgt.

Das neue Wohngebiet ist Uber Wiedweg, Alsterplatz und Esteweg ful3laufig

an das OPNV-Netz und an das Hauptzentrum ElbestralRe angebunden. Die

Anbindung an Wiedweg und Alsterplatz aus dem Wohngebiet heraus erfolgt
Uber Herbert-Langner-Weg und Stérweg sowie Uber die PlanstralRen A und

B.

Die Ost-West-Verbindung fir Fu3ganger und Radfahrer, die sich durch die
ganze nordliche Weststadt von der Minchenstral3e/Pregelstralie bis zum
Biggeweg/Timmerlaher Busch zieht, sichert im Plangebiet mit Alsterplatz und
Wiedweg den Anschluss an Haseweg und Tauberweg.

Vom Alsterplatz fiihrt der Storweg nach Norden zur Sporthalle der Wilhelm-
Bracke-Gesamtschule und weiter in Richtung Jugendplatz und Westpark.

Ausgehend vom Alsterplatz tber den Wiedweg wurde mit dem Neubau der
Wilhelm-Bracke-Gesamtschule eine Gehwegverbindung (Herbert-Langner-
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Weg) Richtung Bezirkssportanlage Weststadt und in den Westpark herge-
stellt.

Griunordnung

Private Flachen

Fur die privaten Baugrundstiicke werden verschiedene griinordnerische
Maflinahmen festgesetzt. Damit soll eine Mindestbegriinung der Freibereiche
der Baugrundstticke sowie von Stellplatzen und Tiefgaragen sichergestellt
werden. Diese Begrinungen sind erforderlich, um eine angemessene Gestal-
tung des Orts- und Landschaftsbildes zu erreichen, ein adédquates und ge-
sundes Wohnumfeld sicherzustellen sowie einen Lebensraum fur Tiere und
Pflanzen anzubieten. Ferner wird durch die Begrinungen das Mikroklima
verbessert.

In den Allgemeinen Wohngebieten sind deshalb je angefangene 500 m?2
Grundstucksflache mindestens ein mittelkroniger Laubbaum oder Obstbaum
und zwei Straucher zu pflanzen. Die festgesetzte Flache fir Stellplatze ist
gegenuber den 6ffentlichen Flachen (Herbert-Langner-Weg und Planstra-
3e B) mit Baumen und Strauchern einzugrinen. Auch sonstige Stellplatzan-
lagen auf den Baugrundstiicken sind mit Strauchpflanzungen oder Schnitt-
hecken zu gestalten. Diese Vorschrift gilt nicht fir Stellplatzanlagen im All-
gemeinen Wohngebiet WA 2, da hier die Flachen auf der Nordseite der Be-
bauung durch technische Anlagen wie die Tiefgaragenzufahrt etc. gepragt
sein werden und deshalb die Anlage von Hecken nicht zwingend erforderlich
ist.

Stellplatzanlagen sind zusatzlich mit Baumen auszustatten. Dacher von Tief-
garagen sind zu begriinen. An Stellen, an denen auf Tiefgaragen Baume
bzw. baumartige Gehélze anzupflanzen sind, um die Grinordnungsfestset-
zungen zu erfullen, ist eine entsprechend héhere Substratabdeckung erfor-
derlich. Die Ubergangsbereiche von aus dem Erdreich ragenden Tiefgaragen
sind durch Bodenmodellierung bzw. Begrinung auf den Baugrundstiicken an
angrenzende offentliche oder private Flachen anzupassen.

In den drtlichen Bauvorschriften wird zusatzlich eine extensive Begriinung
der Flachdacher von Hauptgebauden festgesetzt (s. Kap. 5.10.2).

Im Ubergangsbereich vom Alsterplatz zur 6ffentlichen Grunflache Storweg
wird eine ca. 330 m2 grol3e Teilflache des Grundstiicks Emsstral3e 34 als pri-
vate Griunflache mit der Zweckbestimmung Gemeinschaftsgrin festgesetzt.
Die Flache wird bereits heute in dieser Funktion genutzt und ist entsprechend
gestaltet. Sie ist nicht eingefriedet und somit auch fiir die Offentlichkeit erleb-
bar. Diese Erlebbarkeit soll mit der Festsetzung als private Griunflache auf
Dauer gesichert werden. Die 6ffentlichen Grin- und Platzflachen haben hier
nur eine Breite von 7,0 m. Fur die Wegefunktion zwischen Westpark/ Sport-
halle und Alsterplatz reicht dies aus. Es soll jedoch sichergestellt werden,
dass dieser Bereich nicht durch eine zusatzliche Bebauung optisch einge-
engt wird.
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Der fur das Grundstiick Emsstral3e 34 geltende Bebauungsplan HO 17 setzt
hier eine Uberbaubare Grundsticksflache fir eine bis zu achtgeschossige
Bebauung bis an die Grundsticksgrenzen zum Alsterplatz und zum Hase-
weg fest. Eine solche Bebauung ist zurzeit aufgrund des Bestandes nicht
moglich. Prinzipiell sind jedoch Anderungen im Bestand oder Erganzungen,
z.B. durch niedrigere Hauptgebéude oder Nebenanlagen, nicht auszuschlie-
Ren. Deshalb wird auf einer Teilflache des Grundstticks die heutige Situation
auch far die Zukunft gesichert.

Offentliche Flachen

Die 6ffentliche Grinflache umfasst den vorhandenen Geh- und Radweg
Stérweg, der vom Alsterplatz nach Norden Richtung Peenestral3e, Jugend-
platz und Westpark fuhrt. Dem Wettbewerbsentwurf entsprechend wird die
bisher vorhandene Flache, die Uberwiegend nur Raum fir die Wegeflache
bietet, Richtung Westen verbreitert, um eine ansprechende Begrinung und
verbesserte Nutzbarkeit zu ermdglichen. Ferner ist eine Erweiterung auf pri-
vater Flache nach Osten im Bereich Haseweg vorgesehen. Damit erhalt die
Grunflache eine ihrer Bedeutung angemessene durchgehende Breite, die ei-
ne ansprechende Gestaltung und Wegefiihrung ermoglicht. Auch wird der
Raum zwischen der beiderseitigen hohen Bebauung (geplantes Gebaude mit
sieben Geschossen und zusatzlichem Staffelgeschoss sowie bestehendes
Gebaude EmsstraRe 34 mit acht Geschossen) fiir die Offentlichkeit zugang-
lich und erlebbar gemacht. Fir diese Verbreiterung wird eine bisherige pri-
vate Griunflache der angrenzenden Bebauung Emsstral3e 34 in Anspruch
genommen.

Spielangebote und sonstige Moblierungen zum Aufenthalt sind zuléassig und
vorgesehen. Damit wird die Funktion dieser Freizeitverbindung gegenuber
dem bisherigen Zustand deutlich gestarkt. Die Flachen sind durch Geholz-
gruppen und Baumpflanzungen sowie offene Wiesenflachen strukturreich zu
gestalten.

Zur Gliederung und Gestaltung des offentlichen StralRenraums einschlief3lich
der offentlichen Parkplatze sind insgesamt mindestens zehn Baume in den
offentlichen Verkehrsflachen zu pflanzen.

Um sicherzustellen, dass die Mal3hahmen der 6ffentlichen und privaten
Grunordnung im Rahmen der Realisierung des Wohngebietes so frih wie
maoglich und nicht stark zeitverzogert umgesetzt werden und um eine ausrei-
chende Qualitat der Begriinung zu erreichen, trifft der Bebauungsplan Fest-
setzungen zu entsprechenden Mindestanforderungen.

Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes - Immissionsschutzgesetzes

Auf Basis des fur das Plangebiet erstellte schalltechnischen Gutachtens (s.
Kap. 5.6) und nach planerischer Abwégung werden passive Schallschutz-
maf3nahmen festgesetzt. Die Emissionen der Grundschule tragen wesentlich
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dazu bei, dass im Norden der Bebauung auf einer relativ kleinen Teilflache
der Orientierungswert fir Allgemeine Wohngebiete um bis zu 3 dB(A) tber-
schritten wird. Diese Emissionen kénnen unter Anwendung des Gesetzes zur
Privilegierung von Kinderlarm vom 28. Juli 2014 immissionsschutzrechtlich
unbericksichtigt bleiben, da dieser Larm als sozialadaquat im Allgemeinen
von Anwohnern hinzunehmen ist. Diese Larmemissionen treten in der Regel
nur werktags und nur tagsuber auf. An Wochenenden und in den Schulferien
wird der Pausenhof im Regelfall nicht genutzt. Die LA&rmemmissionen der
Schule an den Schultagen kénnen jedoch von Anwohnern als stérend emp-
funden werden. Um eine méglichst hohe Wohnruhe sicherzustellen und un-
notige Konflikte mit der Schulnutzung zu vermeiden, wird festgesetzt, das in
den Bereichen, in denen der Orientierungswert Uberschritten wird, 6ffenbare
Fenster von schutzbedirftigen Aufenthaltsraumen nur zuléassig sind, wenn
eine kontrollierte Wohnraumliftung vorgesehen ist. Damit wird erreicht, dass
die Bewohner das Fenster schlie3en kénnen, wenn sie sich um Schullarm
gestort fuhlen und trotzdem eine Luftung sichergestellt ist.

Diese Malinahme tragt gleichzeitig dazu bei, dass sich die Bewohner bei Be-
darf auch vor dem Larm der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule schitzen kon-
nen, auch wenn dieser fur sich genommen den Orientierungswert nicht Giber-
schreitet.

Freibereiche wie Terrassen und Balkone werden auf den von den Uber-
schreitungen betroffenen Teilflachen jedoch nicht ausgeschlossen. Diese
Einrichtungen werden Uberwiegend aul3erhalb der Schulzeiten in Anspruch
genommen, so dass die Stérung durch Schullarm fir die meisten Bewohner
zeitlich nur begrenzt ausfallen duirfte. Die La&rmemissionen der Grundschule
sind jedoch hinzunehmen. Es ist den Anwohnern zuzumuten, erhéhte Larm-
pegel bei der Nutzung der Freibereiche wahrend der Schulzeiten hinzuneh-
men.

Ohne die gesetzliche Privilegierung von Kinderlarm misste im Bebauungs-
plan festgesetzt werden, dass im betroffenen Bereich keine 6ffenbaren Fens-
ter und keine Freibereiche wie Terrassen und Balkone zuléassig waren. Sol-
che Vorschriften wiirden die Wohnqualitat deutlich beeintrachtigen. Das Off-
nen von Fenstern tragt — auch bei kontrollierter Wohnraumliftung — zu einem
erheblichen Wohlbefinden der Bewohner bei. Gleiches gilt fur die Nutzbarkeit
von Terrassen und Balkonen.

Insgesamt basieren die Festsetzungen zum passiven Schallschutz auf dem
Grundsatz der Vermeidung von Larmbelastungen der kiinftigen Anwohner.
Eine kontrollierte Wohnraumliftung gehort heute zum Stand der Technik und
wird heutzutage auch aus anderen Grinden (z.B. Energieeinsparung) haufig
vorgesehen. Die Festsetzung hierzu ist demnach fir den Bauherren auch
zumutbar.

Aktive SchallschutzmalRnahmen zum Schutz vor den LA&rmemissionen der
Schulen sind nicht umsetzbar. Fur die mehrgeschossige Wohnbebauung wa-
re eine nennenswerte Pegelminderung durch aktive SchallschutzmalR3nah-
men (z.B. Schallschutzwéande) mit unter stadtebaulichen Gesichtspunkten
vertretbaren Schirmkantenhdhen nicht erreichbar. Ferner kann eine ,Um-
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mauerung” der Schulgrundstiicke sowohl aus padagogischen als auch aus
stadtebaulichen Griinden nicht vertreten werden.

Daruber hinaus wurde das Erfordernis festgestellt, einen Teil der Stellplatz-
anlage dstlich der Grundschule Rheinring baulich einzuhausen (s. Kap. 5.6).

Die sudlichen acht Stellplatze (von der stidlichen Grenze der Sporthalle bis
10,0 m nach Norden) miussen mit einem Dach und einer Rickwand versehen
werden. Die vordere Dachkante muss eine Schirmkantenhéhe von mindes-
tens 2,50 m haben. Die Tiefe der Uberdachung muss ein Mindestmaf3 von
10,0 m aufweisen. Die Ubergange Wand-Boden und Wand-Dach miissen fu-
gendicht geschlossen werden. Die Aul3enbauteile missen ein Flachenge-
wicht von Gber 20 kg/m? aufweisen und somit ein Schallddmmmal’ tber

20 dB(A).

Unter Bertcksichtigung dieser aktiven Larmschutzmalnahme kdnnen im be-
troffenen Allgemeinen Wohngebiet WA 4 der maf3gebliche Orientierungswert
der DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau“ sowie der Immissionsrichtwert
gemanR 18. BImschV von jeweils 40 dB(A) nachts eingehalten werden. Damit
wird auch der zur Beurteilung von Maximalpegeln (Pkw-TUrenschlagen etc.)
zu beachtende WA-Bezugspegel in der Nachtzeit unterschritten.

Die Flachen dieser Stellplatzanlage liegen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ,Wilhelm-Bracke-Gesamtschule“, HO 49. In diesem Bebauungs-
plan wurde angenommen, dass die Wohnbebauung im Osten der Stellplatz-
anlage naher an die Stellplatzanlage der Schulen und Sporthallen heranri-
cken wirde. Deshalb setzt der Bebauungsplan HO 49 eine solche bauliche
Schutzeinrichtung bereits fest, jedoch in etwas anderen Lage und Grol3e. Die
Nibelungen-Wohnbau-GmbH wurde im Vertrag mit der Stadt Braunschweig
zum Neubau der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule bereits verpflichtet, diese
Larmschutzanlage zu errichten, wenn sie sich im Zuge der konkreteren Pla-
nung fir das Neubaugebiet Alsterplatz als erforderlich erweisen sollte. Von
der Errichtung wurde zunachst abgesehen, um die tatséchlichen Erfordernis-
se an die konkrete Planung anzupassen.

Es ist deshalb nicht erforderlich, diese Stellplatzflache mit der geplanten
Larmschutzanlage in diesen Bebauungsplan HO 51 aufzunehmen. Es reicht
aus, wenn die Verpflichtung der Nibelungen-Wohnbau-GmbH zur Errichtung
dieser Anlage in der aktuell bendtigten Form in den stadtebaulichen Vertrag
Ubernommen wird, der fir den Bebauungsplan HO 51 mit der Stadt abge-
schlossen wird.

Weitere Larmschutzmalinahmen sind nicht erforderlich (s. Kap. 4.6).

5.8 Soziale Infrastruktur
Die Weststadt ist insgesamt hervorragend mit sozialer Infrastruktur (Kinder-
tagesstatten, Schulen) ausgestattet. Rein rechnerisch ergibt sich fur das
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Wohngebiet ,Alsterplatz” ein Bedarf von zuséatzlichen Kita- und Krippenplat-
zen, der jedoch zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Bebauungsplans durch
vorhandene Einrichtungen gedeckt werden kann. Es ist jedoch zu erwarten,
dass in naher Zukunft ein Bedarf an einer weiteren Kindertagesstatte ent-
steht. Deshalb wird im Allgemeinen Wohngebiet 4 die Flache fur eine Kinder-
tagesstatte reserviert (s. Kap. 5.1).

5.9 Weitere technische Infrastruktur

Die Entsorgung von Niederschlagswasser erfolgt heute tber Kanéle im
Rheinring und im Haseweg sowie Uber ein Regenriickhaltebecken auf dem
Schulgrundstiick. Diese Einrichtungen sind ausgelastet und kdnnen unter
den Gesichtspunkten Hochwasser- und Gewasserschutz kein zusatzliches
Niederschlagswasser aufnehmen.

Die Planung der Entsorgung von Niederschlagswasser fur die Wilhelm-
Bracke-Gesamtschule beriicksichtigt bereits die im neuen Wohngebiet zu
erwartenden versiegelten und zu entwassernden Flachen. Nordlich der
PeenestralRe wurde ein neues Regenriickhaltebecken hergestellt, das so-
wohl fur die neue Schule als auch fur das neue Wohngebiet ein ausreichen-
des Ruckhaltevolumen bietet. Von dort fliel3t das Wasser in einen Vorfluter,
der nach Norden Richtung Kleine Mittelriede fuhrt. Anschlussmdglichkeiten
an den Regenwasserkanal liegen im Herbert-Langner-Weg. Von dort fuhrt
der Kanal quer uber das Gelande der neuen IGS in Richtung Peenestra-
Re/Regenriuckhaltebecken.

Schmutzwasser

Die Entsorgung von Schmutzwasser erfolgt durch Anschluss an das vorhan-
dene Netz in den o6ffentlichen StralRen Wiedweg/Haseweg. Im Verlauf der
weiteren technischen Ausplanung ist noch zu klaren, ob eine Hebeanlage er-
forderlich wird.

Die Stromversorgung erfolgt durch Anschluss an das vorhandene Netz. Die
genaue Bedarfsberechnung, insbesondere fur die Warmwasserbereitung, er-
folgt im Rahmen der weiteren technischen Ausplanung fiir das neue Wohn-
gebiet.

Die bisher an der Sporthalle der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule vorhandene
Ortsnetzstation soll in die 6ffentliche Grinflache Stérweg verlegt werden.
Dieser neue Standort ist bei der Neugestaltung der offentlichen Grinflache
zu beachten.

In der 6ffentlichen Grinflache Storweg liegt auch eine Stromleitung, die bei
der Neugestaltung zu beachten und evtl. zu verlegen sind.
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Fernwarme

Die Versorgung mit Fernwarme erfolgt durch Anschluss an das vorhandene
Netz.

Im Zuge des Ausbaus der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule wurde in den Her-
bert-Langner-Weg eine neue Fernwarmeleitung verlegt. Im Bereich Alster-
platz liegen Bestandsleitungen. Diese missen abschnittsweise verlegt wer-
den. Die Verlegung war jedoch bereits zur Ausschreibung fur den Wettbe-
werb bekannt und mit angedacht. Die Kosten der Verlegung werden von der
Nibelungen-Wohnbau GmbH getragen.

Baume, die neu gepflanzt werden, missen ausreichend Abstand zur Fern-
warmeleitung haben.

Der Anschluss der Fernwarmeleitung im Stérweg muss bestehen bleiben.
Dies ist bei der Neugestaltung zu beachten.

Die Versorgung mit Wasser erfolgt im Wesentlichen durch Anschluss an das
bestehende Netz in der Straf3e Rheinring. Die Bebauung in den Allgemeinen
Wohngebieten WA 4 und WA 2 wird an die Wasserleitungen im Wiedweg
und am Alsterplatz angebunden.

Im Bereich Wiedweg/Alsterplatz Richtung Osten liegt eine Wasserleitung
(DN 300), die nicht verlegt werden soll, da eine Verlegung mit sehr hohen
Kosten verbunden ware. Die Lage der Wasserleitung muss im Rahmen der
Planung Alsterplatz bertcksichtigt werden. Insbesondere die Baumstandorte
missen darauf abgestellt werden.

Im Bereich der festgesetzten Flache flr Stellplatze sind zwei Hydranten fir
die Feuerwehr zu bericksichtigen.

Telekommunikation

Die Versorgung mit Telekommunikationsdiensten erfolgt durch Anschluss an
das vorhandene Netz.

Ortliche Bauvorschriften

Der Geltungsbereich der 6rtlichen Bauvorschriften umfasst den gesamten
Geltungsbereich des Bebauungsplanes HO 51. Da erforderliche Regelungen
zu Dachformen, Einfriedungen und zu Einstellplatzen nicht Gber Festsetzun-
gen gemaf 8 9 Abs. 1 bis 3 BauGB getroffen werden kénnen, werden ge-
mald 8 9 Abs. 4 BauGB einzelne auf Landesrecht basierende Regelungen in
den Bebauungsplan als Festsetzungen aufgenommen.
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Dacher
Déacher pragen ein Wohngebiet und dessen Auswirkungen auf das Ortsbild in
erheblichem Umfang.

Bei der hier zulassigen drei- bis siebengeschossigen Bebauung mit den zu-
satzlich zulassigen Staffelgeschossen ist nicht nur die Pragung des neuen
Wohngebietes von Bedeutung. Die Baukdrper und deren Dacher werden
auch in der Umgebung wahrnehmbar sein.

Im gesamten Plangebiet sind deshalb nur Flachdacher zulédssig. Damit wird
sichergestellt, dass innerhalb des neuen Wohngebietes einheitliche Dach-
formen vorgesehen werden. Gleichzeitig passt sich die Bebauung an die in
der Umgebung vorhandene Bebauung an. Hier sind ausschlief3lich Flachda-
cher vorhanden.

Die Flachdacher von Hauptgebauden sind mit Ausnahme von Dachaufbau-
ten und Dachterrassen mindestens extensiv zu begriinen. Diese Begriinung
der Flachdéacher dient vor allem der Schaffung eines angenehmen Wohnum-
feldes fur die Bewohner in den Gebauden mit vier und mehr Geschossen und
zwar sowohl im Plangebiet als auch in der Umgebung. Aufgrund der héheren
Gelandeoberflache dirfte bereits von den viergeschossigen Gebauden Ems-
stral3e 24 bis 30 aus eine Einsicht auf die Dachflachen der viergeschossigen
Gebaude im Plangebiet mdglich sein. Von den sechs- bis achtgeschossigen
Gebauden Emsstral3e 32 und 34 sowie von den sechsgeschossigen Gebau-
den am Wiedweg aus sind weitere Einsichtnahmen auf die Dachflachen der
geplanten Gebaude mdglich. Die Begruinung ist deshalb zur wahrung stadt-
gestalterischer Ziele erforderlich. Ferner werden damit Ziele der Schaffung
von Lebensraumen fiir Tiere und Pflanzen und der Verbesserung des Mikro-
klimas erreicht.

Zur Forderung regenerativer Energien werden oberhalb der Begrinung Pho-
tovoltaikanlagen und solarthermische Anlagen zugelassen.

Einfriedungen an offentlichen Verkehrsflachen und o6ffentlichen Grinflachen
sind nur als Hecke, ggf. in Verbindung mit einem Maschendrahtzaun, oder
als bauliche Einfriedung (z.B. Mauer, Holzwand), dann jedoch nur bis zu ei-
ner Ho6he von maximal 1,20 m zul&ssig. Hierdurch wird einerseits dem Be-
durfnis nach einer Einfriedung der Grundstiicke Rechnung getragen; ande-
rerseits soll der 6ffentliche Raum durch zu massive und geschlossene Ein-
friedungen in unvertraglicher Hoéhe optisch nicht eingeengt werden. Einfrie-
dungen der privaten Griunflache auf dem Grundstiick Emsstrafl3e 34 sind nur
als Hecke bis zu einer H6he von max. 0,80 m zul&ssig. Hierdurch soll die Er-
lebbarkeit der privaten Griinflache in diesem Bereich fir die Offentlichkeit
gesichert werden.

Bebauungsplan ,Alsterplatz“, HO 51 Begriindung, Stand: 29.10.2015

Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB

41 von 54 in Zusammenstellung



.32 TOP 4.

Gemal ,Richtlinien fur den Einstellplatzbedarf* (Ausfiihrungsbestimmungen
zu 8 47 NBauO, Niedersachsisches Ministerium fur Soziales, Frauen und
Gesundheit, 2008/3013) sind fur Mehrfamilienh&user 1 bis 1,5 Einstellplatze
je Wohnung vorzusehen. § 47 NBauO (,Notwendige Einstellplatze*), lasst je-
doch ergédnzend zu, dass in einer drtlichen Bauvorschrift die erforderliche
Anzahl notwendiger Einstellplatze auch abweichend von diesem grundsatzli-
chen Schlussel festgelegt wird.

Fur das geplante neue Wohngebiet wird festgesetzt, dass fur Gebaude mit
mehr als eine Wohnung 0,9 Einstellplatze je Wohnung hergestellt werden
missen. Damit wird der 0.g. Schliissel unterschritten.

Ein Angebot von 0,9 Einstellplatzen je Wohnung reicht fir das Plangebiet
aus folgenden Griinden aus:

Das Plangebiet ist tiber die Haltestelle Alsterplatz (Stadtbahnlinie M 3 Rich-
tung Innenstadt) optimal an das OPNV-Netz in Braunschweig angebunden.
An der Haltestelle Schloss besteht eine Umsteigemaéglichkeit zum Haupt-
bahnhof.

Versorgungsangebote aller Art (Nahversorgung, Arzte, Kirche, Kindertages-
statte, Schulen) liegen in unmittelbarer Néhe, insbesondere im Einkaufszent-
rum Elbestral3e. Weitere Angebote (z.B. Bank) befinden sich im Nahversor-
gungszentrum Rheinring/Elbestral3e auf Hohe der Einmindung Saalestral3e.

Aufgrund dieser Lage ist das Gebiet fur alle Bevolkerungsgruppen gut geeig-
net. Die geplante hohe Anzahl von ca. 220 Wohnungen kann im Plangebiet
jedoch nur mit einem hohen Anteil kleiner Wohnungen (zwei bis zweieinhalb
Zimmer) verwirklicht werden. Solche Wohnungen eigenen sich besonders fir
Senioren, bei denen im Regelfall mit einem geringeren Pkw-Besitz zu rech-
nen ist als bei anderen Bevdlkerungsgruppen.

Fur die aul3er den Wohnungen zulassigen sonstigen Nutzungen (Kinderta-
gesstatte, private Versorgungs- und Dienstleistungsangebote etc.) sind wei-
tere Einstellplatze erforderlich. Zur Bemessung dieses Bedarfs sind die 0.g.
Richtlinien anzuwenden.

6 Gesamtabwéagung

Auf dem ehemaligen Gelande der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule am Alster-
platz soll ein Wohngebiet mit Mehrfamilienhdusern entstehen. Damit wird
diese stadtebaulich gut integrierte Flache einer angemessenen Nachnutzung
zugefihrt. Die Planung berlcksichtigt insbesondere die Wohnbedurfnisse der
Bevolkerung sowie einen sparsamen und schonenden Umgang mit Grund
und Boden. Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt oder andere 6&ffentli-
che Belange sind nicht zu erwarten. Die privaten Belange der von der Pla-
nung betroffenen Anwohner werden durch die Planung ausreichend bertck-
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-33-
sichtigt.
7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
7.1 Es sind Mehrfamilienhauser mit ca. 220 Wohneinheiten vorgesehen.
Allgemeine Wohngebiete 1,54 ha
Flache fur Stellplatze 0,29 ha
Offentliche Verkehrsflachen: 0,99 ha
— Planstral3en 0,31 ha
— Besondere Zweckbestimmung — Geh- und 0,68 ha
Radweg
Offentliche Grunflachen 0,23 ha
Private Grunflache 0,04 ha
Gesamt | 3,09 ha
8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes
8.1 Maflnahmen
Wesentliche Malinahme zur Durchfiihrung dieses Bebauungsplanes ist der
Abriss der bisherigen Wilhelm-Bracke-Gesamtschule. Damit wurde Mitte
2015 bereits begonnen.
Zur Verwirklichung der Kindertagesstatte im Allgemeinen Wohngebiet WA 4
missen die vorhandenen Gebaude Rheinring 6 und 6 a abgerissen werden.
Diese Gebaude sind bereits heute nicht mehr bewohnt und werden nur noch
als Baubtiro wahrend der Bauzeit benutzt. Die Kindertagesstatte wird einge-
richtet, sobald hierfir der Bedarf entstanden ist. Nach einer Frist von
10 Jahren entfallt die Flachensicherung.
Des Weiteren ist die Schaffung der offentlichen ErschlieBungsstralle vom
Rheinring in das Baugebiet erforderlich sowie die Herstellung der Ver- und
Entsorgungsleitungen.
Die Flachen vom Alsterplatz und von der offentlichen Grinflache Stérweg
sind an die neuen Grenzen gemal} Bebauungsplan anzupassen und neu zu
gestalten.
Die Erschliel3ung des Baugebietes wird durch die Nibelungen-Wohnbau-
GmbH durchgefihrt.
8.2 Kosten und Finanzierung
8.21 Stadtebaulicher Vertrag
Mit der Nibelungen-Wohnbau-GmbH wird ein stadtebaulicher Vertrag nach
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8 11 Baugesetzbuch Uber die Finanzierung derjenigen Mal3nhahmen abge-
schlossen, die Folge oder Voraussetzung dieses Baugebietes sind. Gemal
stadtebaulichem Vertrag sollen folgende Kosten fur Mal3hahmen von der Ni-
belungen-Wohnbau-GmbH Gbernommen werden:

8.2.2  Qffentliche Strakenverkehrsflachen
Die Kosten fir die Herstellung von Baustral3en wéahrend der Bauphase sowie
den Endausbau der offentlichen StralRenverkehrsflachen inklusive des Stra-
Benbegleitgriins und fur den Umbau des Alsterplatzes tragt die Nibelungen-
Wohnbau-GmbH.

8.2.3  Offentliche Griinflachen
Die Kosten fir den Ausbau der 6ffentlichen Grinflache Stérweg tragt die Ni-
belungen-Wohnbau-GmbH.

8.2.4 Entwasserung
Soweit Verlegungen der vorhandenen Schmutzwasserkanale erforderlich
werden, tragt die Kosten hierfir die Nibelungen-Wohnbau-GmbH.
Die anteiligen Kosten fur das im Rahmen der ErschlieRungsmal3nahmen fur
die neue Wilhelm-Bracke-Gesamtschule errichtete Regenrickhaltebecken
tragt die Nibelungen-Wohnbau-GmbH.

8.2.5 Fernwarme
Soweit Verlegungen von vorhandenen Fernwérmeleitungen erforderlich sind,
tragt die Kosten hierfur die Nibelungen-Wohnbau-GmbH.

8.25 Sonstige Versorgungsleitungen
Die Kosten fir die erforderlichen MaRnahmen werden von den jeweiligen Lei-
tungstragern getragen.

8.2.6  Abbruch der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule
Die Kosten flr die erforderlichen Malinahmen tragt die Nibelungen-
Wohnbau-GmbH als Eigentimerin der Grundstiicke.

8.2.7  Kindertagesstatte
Der Bebauungsplan sichert die Errichtung einer Kindertagesstatte im Allge-
meinen Wohngebiet Giber entsprechende Festsetzungen ab (s. Kap. 5.1).
Das Gebaude, in welchem die Kindertagesstatte errichtet werden soll, wird
von der Nibelungen-Wohnbau-GmbH errichtet. Der Grundriss soll die spatere
Einrichtung einer Kindertagesstatte bereits bericksichtigen. Es ist dennoch
mit spateren Umbaukosten zu rechnen, z.B. in Hinblick auf die Sanitaranla-
gen und eine Kiche. Diese Umbaukosten sind von der Nibelungen-
Wohnbau-GmbH zu Gbernehmen, da der Bebauungsplan eine Kindertages-
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statte festsetzt und lediglich Gibergangsweise eine andere Nutzung gestattet.
Da die Nibelungen-Wohnbau-GmbH eine Tochter der Stadt ist, wird auf die
Festlegung von Einzelheiten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungs-
planes verzichtet. Hierzu wird im Falle der Realisierung der Kindertagesstatte
ein Vertrag zwischen der Stadt und der Nibelungen-Wohnbau-GmbH abge-
schlossen werden.

Die Nibelungen-Wohnbau-GmbH wird dann als Vermieterin fir die Kinderta-
gesstatte fungieren. Ob die Stadt oder eine andere Organisation diese Ein-
richtung betreiben wird, kann zum Zeitpunkt der Realisierung festgelegt wer-
den.

Aufgrund der dargestellten Umstande ist nach gegenwartigem Kenntnisstand
nicht damit zu rechnen, dass seitens der Stadt Braunschweig Investitionskos-
ten fur die Kindertagesstatte zu tragen sind.

9 Bodenordnende und sonstige MaRnahmen, fur die der Bebauungsplan
die Grundlage bilden soll

Bodenordnende MalRnahmen sind nicht erforderlich.

Wird die zulassige Nutzung eines Grundstticks nach Ablauf von sieben Jah-
ren aufgehoben oder geéndert, kann der Eigentimer gemaf § 42 Abs. 2 und
Abs. 3 BauGB nur eine Entschadigung fur Eingriffe in die ausgeulibte Nutzung
verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn infolge der Aufhebung oder Ande-
rung der zuldssigen Nutzung die Ausibung der verwirklichten Nutzung oder
die sonstigen Moglichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung des Grund-
stucks, die sich aus der verwirklichten Nutzung ergeben, unmdglich gemacht
oder wesentlich erschwert werden.

Fur die Teilflache des Grundstiicks EmsstralRe 34, die als private Griinflache
mit der Zweckbestimmung Gemeinschaftsgriin festgesetzt wird, setzt der
Bebauungsplan HO 17 ein Allgemeines Wohngebiet fest. Es ist eine Bebau-
ung mit bis zu acht Vollgeschossen zulassig. Heute wird diese Teilflache als
private Gemeinschaftsgrinflache genutzt.

Die Anderung der zulassigen Nutzung fuhrt jedoch nicht dazu, dass die aus-
gelbte Nutzung unmoglich oder wesentlich erschwert wird. Die Nutzung des
Grundstiicks EmsstralRe 34 kann in der bisherigen realisierten Form unver-
andert fortgefiuihrt werden. Die Flache ist heute von den angrenzenden offent-
lichen Flachen aus einsehbar und nicht einzelnen Wohnungen zugeordnet.
Die Zuordnung als private Grunflache hat deshalb keine Beschréankungen der
Wohnnutzung zur Folge.

Darlber hinaus sind in den Grenzbereichen zwischen den kinftigen Wohn-
bauflachen und den kinftigen offentlichen Flachen am Wiedweg, am Alster-
platz und am Stérweg Anpassungen der Grundstiicksgrenzen gemal3 Be-
bauungsplan erforderlich. Teilflachen (v.a. Storweg) mussen von der Nibe-
lungen-Wohnbau-GmbH an die Stadt Ubertragen werden. Andere Teilflachen
(Wiedweg, Alsterplatz) missen von der Stadt an die Nibelungen-Wohnbau-
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GmbH ubertragen werden. Diese Anpassungen werden vertraglich zwischen
der Nibelungen Wohnbau-GmbH und der Stadt vereinbart.

10 Auller Kraft tretende Bebauungsplane

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten die Bebauungsplane
HO 17 und HO 49 aul3er Kraft.
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Stadt % Braunschweig Anlage 6

Stand: 12.10.2015

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Alsterplatz HO 51
Niederschrift der Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 (1) BauGB

In der Zeit vom 16. Februar 2015 bis 27. Februar 2015 wurde die Offentlichkeit tiber die
Planungen zum Bebauungsplan ,Alsterplatz®, HO 51 informiert. Die Unterlagen standen
im Aushang des Fachbereiches Stadtplanung und Umweltschutz, Rathaus, Platz der
Deutschen Einheit 1, vor dem Zimmer A 2.79, zur Einsicht zur Verfligung; dartiber hinaus
wurden sie auch im Internet veroffentlicht.

Drei Interessierte haben sich schriftlich zu der Planung geé&uf3ert. Die wesentlichen Inhal-
te dieser Schreiben sind im Folgenden wiedergegeben und mit einer Antwort der Verwal-
tung versehen.

Frage/Stellungnahme

Die Siedlung Rheinring/Niddastraf3e und die im Suden daran anschlie3enden drei Soli-
tarobjekte haben nach Fertigstellung 1993 in der Offentlichkeit eine breite Zustimmung
gefunden. Der Architekt Herr Lepper ist fur die Planung und Durchfihrung ausgezeichnet
worden. Bis vor einigen Jahren war der Rheinring entsprechend der urspriinglichen Pla-
nung eine ruhige Wohnstral3e.

Seitdem sind im Umfeld zahlreiche neue Einrichtungen hinzugekommen (Neubau von
Grundschule und Sporthalle Rheinring, Ausbau der Bezirkssportanlage und intensive
Nutzung durch den MTV Braunschweig, Neubau der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule mit
1.400 Schuilern und 120 Lehrern). Dadurch ist aus der am Rande des Westparks gelege-
nen ,verschlafenen" Stadtrandlage innerhalb weniger Jahre eine gefuhlte Innenstadtlage
mit entsprechendem Stral3enverkehr geworden.

Die Konsequenzen dieser MaRnhahmen auf den Stral3enverkehr wurden nicht richtig vo-
rausgeplant. Der Rheinring ist zeitweise sehr stark und untbersichtlich durch Pkw, Rad-
fahrer und Ful3ganger belastet. Die Stral3e ist tagsliber komplett zugeparkt.

Die Wohnqualitat der bestehenden Bebauung hat entsprechend rapide abgenommen.

Durch das neue Wohngebiet mit 200 Wohnungen und zusatzlichen Einrichtungen (Art-
praxis, Café) wird der Rheinring zusatzlich belastet. Man kann mit 300 bis 500 Fahrzeu-
gen am Tag rechnen. Wird eine Ampel an der Ausfahrt der neuen StraRe zum Rheinring
und an der Einmindung des Rheinrings in die ElbestralRe erforderlich? Der zusétzliche
Verkehr ist nicht mehr tragbar. Er wird aus einer ruhigen Wohnstraf3e endgliltig eine
HauptverkehrsstralRe machen.

Stellungnahme der Verwaltung

Zum Zeitpunkt der Offentlichkeitsbeteiligung lag die Verkehrsuntersuchung fiir den Be-
bauungsplan ,Alsterplatz“, HO 51 noch nicht vor. Die Vergabe war jedoch bereits beab-
sichtigt. Das Gutachten liegt seit Juli 2015 vor. Im Wesentlichen wurde festgestellt, dass
durch die neuen Nutzungen mit einem zusatzlichen Verkehrsaufkommen von ca. 1.200
Kfz-Fahrten zu rechnen ist. Dieses Verkehrsaufkommen lasst sich ohne zuséatzliche Mal3-
nahmen Uber das vorhandene Stral3ennetz abwickeln.

Ferner wurde die Parkraumsituation untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass lediglich
im Bereich der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule fir rund 2 Stunden am Tag eine hohe Aus-
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lastung der 6ffentlichen Parkplatze gegeben ist. Die Ubrigen Parkflachen am Rheinring
weisen noch Kapazitatsreserven auf.

Frage/Stellungnahme

Es wird eine andere ErschlieRung des Wohngebietes empfohlen. (Dem Schreiben liegt
ein Lageplan bei, in den diese ErschlieRung eingetragen ist).

werden, ist aber flr eine Stral’e mit Gehwegen ausreichend breit. Die Schuler, die den
Herbert-Langner-Weg benutzen mussten die neue Planstral3e, die vom Rheinring in das
Wohngebiet geplant ist, nicht Gberqueren.

Ggf. kdnnte der Stérweg wegen seiner Enge als Einbahnstral3e mit Ausfahrt Giber den
Haseweg oder Esteweg (oder umgekehrt) eingerichtet werden.

Falls keine dieser Losungen in Betracht kommt, soll die Zufahrt in das neue Wohngebiet
vom Rheinring nur Gber die geplante Straf3e sudlich der Sporthalle mdglich sein und nicht
auch tber den Schulparkplatz im Bereich Grundschule/Sporthalle Rheinring.

Stellungnahme der Verwaltung

Zentrales Planungsprinzip und ein wesentliches stadtebauliches Qualitdtsmerkmal in der
Weststadt war und ist es, eine Trennung von Ful3- und Radwegen und Kfz-Verkehr zu errei-
chen. Die Weststadt wird deshalb durchzogen von einem Netz 6ffentlicher Ful3- und Rad-
wege, die ein Erreichen wichtiger Einrichtungen vollig unabhangig vom Kfz-Verkehr méglich
machen. Das Wegenetz wurde im Rahmen der Planung fir die neue Wilhelm-Bracke-
Gesamtschule noch ergénzt (Heinrich-Rodenstein-Weg und Herbert-Langner-Weg). Diesem
Prinzip der Trennung von Ful3génger und Kfz-Verkehr soll auch mit der vorliegenden Pla-
nung gefolgt werden.

Der Haseweg ist ein wichtiges Verbindungsstiick der Ost-West-Verbindung fur Ful3ganger
und Radfahrer, die sich durch die ganze nérdliche Weststadt von der Miinchenstra-
Re/Pregelstral3e bis zum Biggeweg/Timmerlaher Busch zieht. Der Stdrweg ist ein wichtiges
Verbindungsstiick der Nord-Sud-Verbindung, die von der llmenaustraf3e Uber das Einkaufs-
zentrum Elbestral3e und den Alsterplatz nach Norden lber die Sporthalle Richtung Jugend-
platz und Westpark fiihrt.

Deshalb sind die vorgeschlagenen ErschlieBungen stadtebaulich und verkehrlich nicht zu
vertreten.

Die ErschlieBung des neuen Wohngebietes erfolgt ausschlielich tiber die neue Planstral3e
sidlich der Sporthalle Rheinring.

Frage/Stellungnahme

Die Planung betrifft das Stadtbild in der Weststadt. VVor Uber 20 Jahren hat man erkannt,
dass die Siuinden der 60er Jahre, ndmlich Hochhausbebauung, nicht wiederholt werden sol-
len. Es sollte nur noch maximal 4- oder 5-geschossig gebaut werden. Die Braunschweiger
Zeitung schrieb am 1. April 2014 im Artikel ,Die Weststadt verandert ihr Gesicht": ,Die Feh-
ler von Planungen aus den 1960er-Jahren werden langst korrigiert."

Die geplante siebengeschossige Bebauung verandert diese Seite der Weststadt wieder in

eine schon vor Jahren erkannte Fehlplanung von Hochhausern. Schon die Planung der Ar-
chitekten Deffner und Voitlander (Gewinner des Architektenwettbewerbs) war mit 6-
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geschossiger Bebauung zu hoch. Haben die Stadt und der Bezirksrat Weststadt die gewon-
nene Uberzeugung wieder aufgegeben? Die Neubebauung soll auf maximal fiinf Geschosse
beschrankt werden.

Stellungnahme der Verwaltung

Der Bebauungsplan lasst tberwiegend vier bis fiunf Geschosse sowie jeweils ein zusatzli-
ches Staffelgeschoss zu und bewegt sich damit im Rahmen der vorhandenen Bebauung.
Nur an einer einzigen Stelle, in der Achse des Esteweges zum Alsterplatz und zum Stérweg,
sind sieben Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss zulassig und geplant. Diese Gebaude
befindet sich unmittelbar gegentiber dem achtgeschossigen Gebaude EmsstralRe 34/Ecke
Haseweg. Damit wird hier eine stadtebauliche Korrespondenz zwischen Bestand und Neu-
bau geschaffen. Im Unterschied zu der Bebauung der 60er und 70er Jahre ist eine hochwer-
tige Architektur zu erwarten, die trotz der Hohe der Bebauung eine positive Auswirkung auf
das Stadtbild haben kann.

Frage/Stellungnahme

Es wird vorgeschlagen, auch einen Begegnungsplatz in der neuen Wohnbebauung
vorzusehen. In der nordwestlichen Weststadt fehlt ein solcher Platz bisher und ist
notwendig.

Stellungnahme der Verwaltung

Innerhalb des neuen Wohngebietes sind keine 6ffentlichen Begegnungsraume vorge-
sehen, sondern nur Freibereiche fir die Anwohner. Es ist jedoch beabsichtigt, den
Alsterplatz neu zu gestalten. Im Rahmen dieser Neugestaltung wird ein besonderes
Gewicht auf die Benutzbarkeit und die Aufenthaltsqualitédten dieses Bereiches fir ver-
schiedene Bevdlkerungsgruppen gelegt werden.

gez.
Dirks
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Stadt Braunschweig 15-00931
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:
Festsetzung einer Ortsdurchfahrt auf der Bundesstrale 1 im
Bereich des Raffturmes im Stadtgebiet Braunschweig

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 09.11.2015
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenblittel 02.12.2015 o]
(Vorberatung) )
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (Vorberatung) 02.12.2015 0]
Bauausschuss (Vorberatung) 08.12.2015 o]
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 15.12.2015 N
Beschluss:

,Die Grenzen fir die Ortsdurchfahrt auf der B 1 im Bereich des Raffturmes werden mit
Wirkung zum 1. Januar 2016 auf Station 1,776 des Abschnittes 720 und Station 0,170 des
Abschnittes 730 festgesetzt.”

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 Abs. 2 Satz 1
NKomVG. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei der Vorlage zur
Neufestsetzung einer Ortsdurchfahrtsgrenze um eine Angelegenheit, GUber die weder der Rat
noch die Stadtbezirksrate zu beschliefen haben noch der Oberblrgermeister zustandig ist.
Eine Ubertragung der Zustandigkeit auf einen Ausschuss gemaR § 6 der Hauptsatzung
erfolgte ebenfalls nicht. Daher besteht die Zustandigkeit des Verwaltungsausschusses.

Nach § 5 Abs. 4 des Bundesfernstraliengesetzes ist eine Ortsdurchfahrt der Teil der
Bundesstralde, der innerhalb der geschlossenen Ortslage liegt und auch der Erschlie3ung
der anliegenden Grundstiicke oder der mehrfachen Verknlipfung des Ortsstral’ennetzes
dient. Die geschlossene Ortslage wird durch die vorhandene Bebauung nérdlich und sidlich
der Bundesstralle geschaffen. Eine mehrfache Verknlpfung des Ortstrallennetzes liegt vor,
wenn Uber einem Abschnitt der Bundesstral’e mit zwei kreuzenden oder einmindenden
ortlichen StralRen innerdrtlicher Verkehr abgewickelt wird.

Der Planungs- und Umweltausschuss hat in seinem Beschluss vom 8. Juli 2015 (Vorlage
17620/15) dem Ausbau des Madamenweges zwischen dem Raffturm und der
Buswendeschleife mit dem Ziel, die Buslinie 418 weiterzufiihren, zugestimmt.

Die Buslinie 418 soll zukinftig von Lamme kommend Uber die Zufahrt zum Raffteichbad tUber
eine Busschleuse zum Madamenweg gefihrt werden. Somit ist der Tatbestand des
Vorliegens von inneroértlichem Verkehr auf dem Abschnitt der B 1 erfillt.

Um der gesetzlichen Vorschrift zu entsprechen, ist eine Ortsdurchfahrtsgrenze im Bereich
des Raffturmes festzusetzen (Anlage 1).
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Die Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze hat u. a. zur Folge, dass die Stadt Braunschweig
innerhalb der Grenzen Baulasttrager wird und damit diesen Bereich zu unterhalten hat.

Der Text fir die Verdffentlichung durch zweiwéchigen Aushang am Rathaus (Hauptportal,

Platz der Deutschen Einheit 1) ist als Anlage 2 beigefugt. Ein Hinweis auf die Tatsache, den
Ort und die Dauer dieses Aushanges wird in der Braunschweiger Zeitung erfolgen.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Lageplan
Anlage 2: Veroffentlichungstext
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Vorlage 1500931 Anlage 1

Neue Ortsdurchfahrtsgrenze Héhe ,,Raffturm*

Hannoversche Stral3e (B1)

Ortsdurchfahrtsgrenze
(neu) bei Station 0,170,
. Abschnitt 730

o
\.

Am Raffturm (Raffteichbad,
Rtg. Madamenweg)

| Ortsdurchfahrtsgrenze
| (neu) bei Station 1.776,
Abschnitt 720

Die Einmundungen in die B1 (NeudammstrafRe und Am Raffturm) liegen innerhalb der
Ortsdurchfahrt (vorher freie Strecke). Fur diesen Bereich ist kiinftig die Stadt Braunschweig
unterhaltungspflichtig.
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Anlage 2
Offentliche Bekanntmachung

Festsetzung einer Ortsdurchfahrtsgrenze auf der BundesstrafRe B 1 im Bereich des Raffturmes

Nach 8 5 Abs. 4 des Bundesfernstral3engesetzes vom 28. Juni 2007 - in der zurzeit gultigen Fassung
- setzt die Stadt Braunschweig die Grenze der Ortsdurchfahrt der Bundesstral3e B 1 von Station
1,776 des Abschnittes 720 auf Station 0,170 des Abschnittes 730 zum 1. Januar 2016 fest.

Tréagerin der StraRenbaulast innerhalb der Ortsdurchfahrt ist die Stadt Braunschweig.

Gegen diese Verfigung kann innerhalb eines Monats nach Veréffentlichung Klage beim
Verwaltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstr. 55, 38100 Braunschweig, erhoben werden.
Die Klage ist gegen die Stadt Braunschweig, Fachbereich Tiefbau und Verkehr, Bohlweg 30,
38100 Braunschweig zu richten.

Stadt Braunschweig
Fachbereich Tiefbau und Verkehr
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Absender:
Interfraktionell im Stadtbezirksrat 221 A 15..'012.17
ntrag (6ffentlich)

Betreff:
Neujahrsempfang und Seniorennachmittag des Stadtbezirksrates

im Jahr 2016

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 19.11.2015

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (Entscheidung) 02.12.2015 o]

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Der Stadtbezirksrat 221 — Weststadt beschlief3t, dass am 22. Januar 2016 der
Neujahrsempfang des Stadtbezirksrates und im Rahmen des Weststadtfestes im Herbst
2016 der Seniorennachmittag durchgefiihrt werden.

Der Rest der noch verfligbaren Zuschuss- und Reprasentationsmittel soll hierfur auf das Jahr
2016 Ubertragen werden.

Sachverhalt:

Die Tradition der beiden obigen Veranstaltungen soll weitergefiihrt werden.

gez. gez. gez.
Glnther Maller Rolf-Dieter Meyer Birgit Wieczorek
SPD-Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktionsvorsitzender GBL-Gruppenvorsitzende
Anlage/n:

keine

54 von 54 in Zusammenstellung



	Ö Top 4. 15-00910
	Ö Top 4. 15-00910 Anlage 01 'HO 51_Anlage 1_Uebersichtskarte_R'
	Ö Top 4. 15-00910 Anlage 02 'HO 51_Anlage 2_Nutzungsbeispiel_R_DINA3_Farbe'
	Ö Top 4. 15-00910 Anlage 03 'HO 51_Anlage 3a_Bebauungsplan_R_DINA3_Farbe'
	Ö Top 4. 15-00910 Anlage 04 'HO 51_Anlage 3b_Planzeichen_DINA4_Farbe'
	Ö Top 4. 15-00910 Anlage 05 'HO 51_Anlage 4_Textliche Festsetzungen'
	Ö Top 4. 15-00910 Anlage 06 'HO 51_Anlage 5_Begründung'
	1 Rechtsgrundlagen 2
	2 Bisherige Rechtsverhältnisse 2
	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 3
	4 Umweltbelange 4
	5 Begründung der Festsetzungen 12
	6 Gesamtabwägung 32
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 33
	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 33
	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die Grundlage bilden soll 35
	10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne 36
	2 Bisherige Rechtsverhältnisse
	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes
	4 Umweltbelange
	5 Begründung der Festsetzungen
	6 Gesamtabwägung
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes
	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die Grundlage bilden soll
	10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne

	Ö Top 4. 15-00910 Anlage 07 'HO 51_Anlage 6_Niederschrift'
	Ö Top 5. 15-00931
	Ö Top 5. 15-00931 Anlage 01 'B1 neue OD Am Raffturm Vorlage 1500931Anlage 1'
	Ö Top 5. 15-00931 Anlage 02 'Anlage 2 Veröffentlichungstext OD B 1'
	Ö Top 10.1 15-01217

